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Y.QR~QRI 

(strafrechtliche) Schutz von Minderjährigen 

sollte uns allen ein Anliegen sein . Denn der Schutz der 

Minderjährigen vor schädlichen Einflüssen auf deren gei­

stige, körperliche und seelische Entwicklung stellt nicht 

nur vielleicht die beste und effizienteste Prävention vor 

Kriminalität dar; gerade auch im außerstrafrechtlichen 

Bereich ist ein Mensch, dessen Integrität als Kind ge­

wahrt blieb, weit eher (und vielleicht sogar nur dann ! ) 

imstande , die Rechtssphären anderer sowie auch die "bloß" 

moralischen Regeln unserer Gesellschaft zu beachten und 

sich danach zu verhalten. Wer niemals - und schon als 

Kind nicht - erfahren hat , was es heißt , jemandem Achtung 

und Respekt zu zollen bzw dessen Rechte zu beachten , da-

für aber selbst Opfer von Verletzungen jener Werte war, 

für den wird es schwer sein , später als Erwachsener nicht 

dieselben rücksichtslosen Verhaltensweisen an den Tag zu 

legen. Der Ruf bestimmter Psychol ogen und Psychologinnen , 

die dieses Phänomen (es wird als Wiederho lungszwang be­

zeichnet) aufzeigen und auf se ine enorme Relevanz für un­

sere Gesellschaft hinweisen , wird immer lauter' . 

Der Zusammenhang zwischen traumatischen psychosozia­

len Erlebnissen von Minder jährigen insb Kindern einer­

seits und den späteren Verhaltensweisen jener als Erwach­

sene andererseits zeigt sich auch deutlich für den hier 

zu behandelnden Problemkreis des sexuellen Mißbrauchs v o n 

Unmündigen: wenn man sich nämlich vor Augen hält , daß ein 

hoher Prozentsatz der Sexualtäter als Ki nder selbst Opfer 

war2
, kann erhellen , wie sehr s o lche Er l ebn i sse das Wesen 

1 Vgl dazu 2B ~- Mili er, Am Anf ang war Erzi ehung. Suhrka1p 119831 und di es, Du sollst nicht 
illerten. Suhrkaap (1 983). 

2 So zB Di e Presse, all'! 23.06. 1990, 20 oder Finkei hnr , Chiid Sexual Abuse. New Theorie and Re­
searc h. New York 1984 ; zit nach Begiinger, Sexuelle Ausbeutung von Ki ndern und Jugendlichen. Zah­
len und Fakten - ein Einstieg, in: pro juventute , Zeitschrift für Jugend, Faailie und Gese ll ­
schaft 1/88, 2-4 (41 . 
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eines Menschen prädestinieren können. Leider scheinen wir 

Erwachsene noch immer die weitreichende Bedeutung dieses 

Zusammenhanges allzuoft zu verkennen und fallen dann 

achtlos seit alters überkommenen Vorurteilen anheim, wenn 

wir davon ausgehen, daß Kinder "ohnehin nichts bemerken" 

bzw "gleich wieder vergessen". 

Wir leben zweifelsohne in einem Zeitalter, da auf so 

manchem Gebiet (Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit etc) 

. revolutionäre Veränderungen immer notwendiger erscheinen, 

um das überleben der spezies homo sapiens zu gewährlei­

sten. Zu diesen Gebieten gehört mE auch und besonders der 

Umgang mit unseren Kindern (die morgen die Verantwortung 

für das Schicksal der Menschheit zu tragen haben werden). 

Um diese Veränderungen angehen zu können, muß allerdings \ 

zuerst ein Gesinnungswandel in unserem Bewußtsein statt­

finden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll der Versuch 

sein , einen (wenn auch kleinen) Teil dazu beizutragen. 

Innsbruck, im August 1990 A. Lambauer 
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1. DeF Schutzzweck deF gegenständlichen Verbots­
noFmen 

Im Zuge der (neueren) Rsp über Konkurrenzfragen zwi­

schen den §S201ff und den S§206ff (auf die später noch 

näher einzugehen sein wird3
) stellte der OGH mehrmals 

fest, daß die Rechtsgüter, die die §§201ff einerseits bzw 

die SS206ff andererseits schützen sollen, sich voneinan­

der unterscheiden. Während nämlich die erstgenannten Be­

stimmungen das Recht des/der Einzelnen auf freie Selbst­

bestimmung hinsichtlich seines/ihres Sexuallebens gewähr­

leisten soll, ist der Schutzzweck der letztgenannten Be­

stimmungen - von denen es hier insbesondere handelt-, 

die "ungestörte sexuelle Entwicklung Unmündiger" zu si­

chern. 4 Auch die überwiegende L vertritt nunmehr diese 

Auffassung.:!! 

II. Die einzelnen Tatbestände 

A. S206 StGB - Beischlaf mit Unmündigen 

(1) Wer mit einer unmündigen Person den 
außerehelichen Beischlaf unternimmt, ist 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen . 

(2) Hat die Ta.t eine schwere Körperver­
letzung (S84 Abs.1) oder eine Schwanger­
schaft der unmündigen Person zur Folge, 
so ist der Täter mit fünf bis zu fünfzehn 
Jahren, hat sie aber den Tod der unmündi­
gen Person zur Folge , mit Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestra­
fen. 

3 -S unten III. 

4 So OGH in EvB! 1982/20 und RZ !986i62. 

:!I Vgl zB Foregger - Serini, StGB4
, S201 Erl II. 
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1 . Das Tatobjekt 

a. "[E]ine [ .. . ]Person" 

Als Tatobjekt kommen - anders als nach dem alten Tat­

bestand des §127 StG - nun Unmündige beider Geschlechter 

in Betracht. Nach der alten Rechtslage des StG war der 

mit einem unmündigen Knaben unternommene Beischlaf straf­

los. "Da aber auch der Beischlaf mit einem körper l ich ge­

schlechtsreifen unmündigen Knaben - die körperliche Ge­

schlechtsreife ist ja Voraussetzung für das Gelingen des 

Beischlafs [sic!] 6
- wegen der dieser Altersstufe noch an­

haftenden psychischen Unreife die normale sittliche Ent­

wicklung des Kindes schädigt"7
, wurde der §206 bezüglich 

des Opfers der Tat geschlechtsneutral gefaßt. 

b. Die Unmündigkeit 

Als unmündig ist eine Pers on gem §74 Z 1 dann anzuse­

hen, wenn sie das 14 . Lebensjahr noc h nicht v o llendet 

hat. Man könnte sich (berechtigterweise) frage n, warum 

der GG hier eine so starre Altersgrenze festgese t zt hat , 

zumal mE nicht angenommen werden kann, daß eine etwaige 

psychisch-seelische Schädigung des Opfers durch ein ein­

schlägiges sexuelles Erlebnis mit Vollendung des 14 . Lj 

von vornherein auszuschließen ist. I n den EBVR 197 18 

heißt es dazu: "Der Entwurf zieht es demnach trotz nahe-

1 iegender Bedenken vor , das Schutzalter fest zu bestim­
men, statt die geschlechtliche Reife des Kindes entschei­
den zu lassen. Denn es würde - abgesehen von besonders 

6 Sollte - lias an2uneh1H, ist - 1it der "Vor aussetzung für das Gelingen• die Fähigkeit zur 
Erektion ge1eint sei n, die be i ei nem geschlecht li ch noch nicht rei fen Knaben ni cht vorliegen soll 
, so ist hier festzustel len, daß dies nic ht richtig ist. Es ist viel aehr eine Tatsache, daB eine 
Erektion des männlichen &l iedes berei ts im Säug lingsalter , ja sogar i& fötale n Stadiu11 eintreten 
kann und auch regelmäßig eint rit t. Vgl dazu Loewit, &ehei ll!sprache Sexualität. Tyro iia (1989 ) 28 
und Undeut sch, Di e Enh icklung der Sexualität i 1 Ki ndes- und Jugendalter, in: Hei l brügge (Hr sgl , 
Di e Entwicklung der kindl ichen Sexua li tät , 211-224 (212f l. 

7 EBRV ! 971, 30 Be i 1 NR XIII &P , 34 9 l i Sp. 
8 AaO . 
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krassen Fällen - nahezu unmöglich sein, dem Täter zu be­

weisen, daß er den Mangel der geschlechtlichen Reife sei­
nes Opfers erkannt hat. Es würde sogar mit Rücksicht auf 

die Schnel 1 igkeit des Reifungsprozesses in den Entwick­

lungsjahren die gerichtliche Feststellung dieser Reife in 

dem Zeitpunkt, in dem der geschlechtliche Mißbrauch zur 

Aburteilung gelangt, ' sehr häufig unmöglich sein. Auch 

müßten hierzu wei twendige, die Psyche des Jugendlichen 

schädigende Untersuchungen vorgenommen werden . Das feste 

Schutzalter, das der Entwurf sohin wählt, entspricht der 

Uberlieferung des österreichischen Rechts. Mit dem vier­

zehnten Lebensjahr tritt im mitteleuropäischen Raum noch 

immer in der Regel die Geschlechtsreife ein"; 

(Hervorhebungen von mir ) . 

Diese Argumentationskette trifft mE den Kern des Pro­

blems nicht und wirft einige Fragen auf: Der offenbar in 

den EBRV 1971 vertretenen Meinung , eine Schädigung des 

Opfers in seiner freien, gesunden körperlichen und (vor 

al lern:) psychi sch- sexuellen Entwicklung komme nach Ein­

tritt dessen Geschlechtsreife typischerweise nicht mehr 

in Betracht (vgl die Hervorhebungen im eben angeführten 

Zitat), kann ich mich nicht anschließen. Dahingegen hängt 

mA nach die Gefahr einer solchen Schädigung primär weder 

vom Alter des Opfers, noch vom Eintritt des körperlichen 

Geschlechtsreifungsprozesses 9 
, al s v ielmehr vom indivi­

duellen psychischen Zustand des Opfers (dh seinem sub j ek­

tiven Erleben des Geschehnisses ) einerseits bzw vom spe-

• Nur den kann der Ent11urf gemei nt haben, wenn er •auf die Schne ll igkeit des Reifungsprozesses 
in den Enhic klungsj ahren' hinwe ist !EBRV 197!, aaO), denn nur der körper liche 6esc hl echtsrei­
fu ngsp rozeB vol lendet sich innerhalb der Pubertätszeit, 11ährend die Ent11icklung der psychischen 
Komponente der Sexuali tät mi t Abschluß der körperl ichen sexuellen Ent11icklung nicht auch beendet 
se in auB und woh l auch se lten (wenn überhaupt je1aisl ist, 11or auf der J/:; selbst hingewiesen hat , 
wenn er von der Unrei fe Jugendlicher spricht, deren "Ausf luß" es sein soll , daE "sich Jugendl iche 
in geschlechtlicher Neugierde oder in der Unsicherhei t ihres erwachenden Triebes in Unzuchtshand­
lungen an Un11ündigen ein[i assen]" (zit bei lfayerhDf er - Ri eder, §207 An1 ll. Hier wird dem heran­
wachsenden, über 14- jihri gen Indivi duum zugebil l igt, es könne (als Täter/in') noch unsicher se in; 
11enn es sich hi ngegen in der Posit ion des Opfers befindet , scheint ihm di eses ·Privi leg• nicht 
aehr zustatten zu ko11 111en . Denn es sc heint fast so, als 11ürde in den EBRV davon aus{Jegangen, daß 
es aufgrund seiner 'im Regelfall noch iHer" eingetret enen körperlichen sexuellen Reife (EBRV, 
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zifischen Tathergang (dh insb von der Intention ~es Tä­

ters/der Täterin) andererseits ab. Eine Person, bei der 

zwar die Pubertät bereits eingesetzt hat, muß deshalb 

noch lange nicht gechlechts-"reif" iS einer abgeschlosse­

nen (vor al lern: psychisch-) sexuellen Entwicklung sein10
, 

worauf auch 

"biologischer" 

Undeutsch11 hinweist, wenn 

und "persön 1 i eher" Reifung 

er zwischen 

innerhalb der 

Sexualität differenziert . Es kann demnach also mE ein -

wenngleich bereits pubertierender junger Mensch gerade 

· dann wegen der gegenständlichen Tat Schaden nehmen, wenn 

es der Täter/die Täterin erreicht. ihn auf eine Art und 

Weise zum Beischlaf zu bewegen, die de lege lata zwar 

nicht strafrechtsrelevant (wie zB das Tatmittel der Dro­

hung bzw der Gewalt) ist, weil das Opfer bereits das 14. 

Lebensjahr überschritten hat. die aber dennoch letztend­

lich den wahren, freien Willen des Opfers beeinträchtigen 

kann. 12 

Konsequent in ihrer Argumentation, weist die Straf­

rechtskommission in weiterer Folge darauf hin, daß es zu 

beträchtlichen Beweisproblemen hinsichtlich des Vorsatzes 

des Täters/der Täterin kommen könnte. wollte man in jedem 

einzelnen Fal 1 prüfen, ob er/sie "den Mangel der ge­

schlechtlichen Reife des Opfers erkannt hat. " 13
•

14 Dabei 

aaO I auch psychisch so weit gefestigt sei, daß eine Gefährdung iSd Schutz zwecks der Nort wenig­
stens typischerweise nicht 1ehr in Frage ko11e. 

10 Wenigstens ansatzweise geht die Erkenntnis des JA in diese Richtung, wenn er 1ei nt, daß 
"1it dem früheren Eintritt der körperlichen 6eschlechtsreife ( .•. J gleichzeitig häufig eine Ver ­
langsa1ung der psychischen Reifung junger Nenschen Hand in Hand' geht . AaO re Sp. 

~ 1 AaO, 222f; mit weiteren Nachweisen. 
12 llan denke zB daran, 1it welch große• Defizit an erfahrene r Zärtlichkeit, an entgegenge­

brachte• Verständnis und Respekt für bzw vor den kindlichen Gefühl en sich Heranwachsende heutzu­
tage oft, a1 Beginn ihrer Jugendzeit (sohin dann, wenn sie normalerweise das erste Mal weiterrei­
chende Freiheiten haben, wie sie zum Teil von deren Elternhaus her eingeräumt werden, zu& Teil 
sich durch Veränderungen wie einen Schulwechsel - oft an einen vo! Wohnort entfernten Ort - oder 
den Eintritt in eine Lehrstelle etc faktisch ergeben) in die erstbeste "Liebesbez iehung ' för1lich 
hineinverli eren, u111 dort al l das versäumte nachzuholen. Diese a&bivalente, unsichere Bedürftig­
keit von Jugendlichen kann sehr leicht von einea/einer raffinierten und erfa hrenen Verführer /in -
zum Nachteil des /der Jugendlichen bzw dessen/deren psychischen Entwicklung - ausgenützt werden. 

1 3 EBRV 1971, aaO, 349 l i Sp. 
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scheint die StRKomm aber von einer falschen Vorstellung 

des Begriffes des bedingten Vorsatzes auszugehen, welcher 

ja ausreicht, um die subjektive Tatseite eines Tatbestan­

des zu begründen. Denn für den bedingten Vorsatz ist es 

nicht erforderlich, ein Tatbildmerkmal zu "erkennen", 

sondern es genügt, das Vorliegen desselben ernstlich für 

möglich zu halten und sich damit abzufinden (§5 Abs 1). 

Somit müßte dem Täter/der Täterin nicht nachgewiesen wer­

den, daß er/sie . den Mangel der geschlechtlichen Reife 

"erkannt", sondern daß er/sie ihn (den Mangel) ernstlich 

für möglich gehalten und sich damit abgefunden hat (dies 

natürlich immer unter der Voraussetzung, daß man die ge­

schlechtliche Reife des Opfers als tatbildrelevant an­

sieht). Und ob ein dahingehender Nachweis immer noch so 

schwer zu führen ist, wie dies von der StRKomm für den 

Nachweis des "Erkennens" welches wohl mit der die 

höchste Stufe der intellektuellen Komponente des Vor­

satzes darstellenden Wissentlichkeit nach §5 Abs 3 

gleichbedeutend ist - (sicherlich zurecht) behauptet wor­

den ist, dürfte doch wohl eher zu verneinen sein . Nach 

meiner Auffassung des Problems, läge die 

hingegen allenfalls darin, nachzuweisen, 

Schwierigkeit 

daß dem Tä-

ter/der Täterin bezüglich der Möglichkeit einer einschlä­

gigen Schädigung bzw Gefährdung des Opfers1:i wenigstens 

dolus eventual is anzulasten ist. Doch sollte man sich 

fragen, ob nicht aufgrund der Tatsache, daß "das straf­

recht 1 i ehe Verbot des geschl echt 1 i chen Umganges mit un­

mündigen Personen und der Unwertcharakter einer so 1 chen 

Handlungsweise in österreich allgemein einsichtig und Be­

standteile des al !gemeinen Rechtsbewußtseins" sind - wie 

14 De!i offenbar iiidersprechend hat der GGH in EvBl 1956/293 angenoamen, daß als Indiz für 
einen wenigstens bedingten Vorsatz des Täters/der Täterin bezüglich des Alters des Opfers die 
körperliche Entwicklung desselben in Frage komme, und geht offensichtlich davon aus, daB de& Tä­
ter/der Täterin doc h nachgewiesen werden kann, er/sie habe jene Entwicklungsstufe einschätzen 
können, 

,:i Nämlic h aufgrund dessen noch nicht gefestigten psychisch-sexuellen Zustandes, welcher für 
die 6eneigtheit des Opfers zum Beischlaf wider dessen 11ahren, freien Willen ursächlich gewesen 
ist, und den der Täter/die Täter in in diese Richtung ausgenützt hat. 
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dies der OGH festgestellt hat 1
" - ein bedingter Vorsatz 

diesbezüglich nicht ebenso einfach oder schwer nachzuwei­

sen wäre als der bedingte Vorsatz bezüglich des Alters 

des Opfers! Dazu sei bemerkt, daß der OGH für die Erfül­

lung des äußeren Tatbestandes des §208 (Sittliche Gefähr­

dung von Personen unter sechzehn Jahren) expressis verbis 

den Nachweis des Tätervorsatzes hinsichtlich der Eignung 

der Tathandlung, "das Schutzobjekt [dh das Opfer] durch 

Wahrnehmung im konkreten Fall sittlich, seelisch oder ge-

_sundheitlich zu gefährden", verlangt hat, offenbar also 

davon ausgeht, daß, einen solchen Vorsatz dem Täter/der 

Täterin nachzuweisen , nicht von vorneherein als Unmög­

lichkeit anzusehen ist17 ! 

Das weitere Argument der StRKomm, es sei schwierig, 

die sexuelle Reife des Opfers (wohl zur Tatzeit) zur Zeit 

der Verhandlung festzustellen, mag im Ergebnis zutreffend 

sein , doch ist es nach meiner wie oben geschilderten Auf-
Vfm 

fassung des Problems nichtVso großer Relevanz. 18 Fraglich 

stimmt mE auch , warum die "weitwendige[n] Untersuchun­

gen", die nA der StRKomm notwendig wären, um den Mangel 

an (körperlicher) sexuellen Reife feststellen zu können , 

die Psyche des Jugendlichen (überhaupt oder doch wenig­

stens in einem höheren Maße als die Tat) schädigen soll. 

Es gibt sowohl für weibliche, als auch für männliche, 

junge Menschen Indizien, die auf den bereits eingetrete­

nen körperlichen Geschlechtsreifungsprozeß schließen las­

sen, wie zB das Einsetzen der Menstruation , der Samenpro­

duktion oder wie auch beginnender Schamhaarwuchs; und ob 

diese Indizien vorliegen, könnte in einem konkreten Fall 

1• In EvBl !976/185; ob dies allerd ings der Realität entsp richt , scheint eE zusindest zweifel­
haft. 

f--. 11 sst 55/53. 

' 18 Denn ich gehe - wie oben bereits da rgelegt - davon aus, daß nicht die geschlechtliche Reife 
des Opfers für die l'löglichl:ei t einer Gefährdung seiner Enhickiung aussch laggebend ist, sondern 
dessen subjektives Erl eben der Tat und die Intenti on des iäters/der Täterin bei der i at. Ein 
diesbezüglicher Vorsatz des Täters/der Täter in wäre zugegebenermaßen oft noch schwerer nachzuwe i­
sen als ein Vorsatz bezüglich mangelnder ~örperlich-sexue ller Entwicklung des Opfers. S dazu so­
gleich . 
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mE ohne allzu "weitwendige Untersuchungen" und auch ohne 

eine psychische Gefährdung des Opfers festgeste l 1 t wer­

den . Natürlich müßte der Arzt/die Ärztin bei einer sol­

chen Untersuchung sehr behutsam vorgehen, und dürfte eine 

solche auch nur mit dem Einverständnis des Opfers vorge­

nommen werden . 19 Nur sagen diese Merkmale eben nichts 

über den psychisch-sexuellen Zustand der untersuchten 

Person aus, sondern lediglich etwas über deren körperli­

chen . Somit kann auch dieses Argument mE nicht überzeu­

gen. 

Zugegebenermaßen wäre ein Vorsatz des Täters / der Tä­

terin bezüglich der psychischen Unreife des Opfers oft 

noch schwerer nachzuweisen als ein Vorsatz bezüglich der 

bloß körperl i ch-sexue 11 en Unreife . Trotzdem sehe int es 

mir nicht gerechtfertigt, bloß aus prozeßtechnischen 

Grü nden auf eine statische Altersgrenze abzustellen, an­

statt in jedem Einzelfall zu prüfen, ob wegen der psychi­

schen Unreife des Opfers eine sittli c he Gefährdung iSd 

Schutzzwecks der Norm vorliegt , die vom wenigstens be­

dingten Vorsatz des Täters / der Täterin umfaßt war. 2 0 Dies 

deshalb , weil die Frage, ob jemand durch s e in Sexualver­

halten einen jungen , heranwachsenden Menschen in seiner 

sexuellen Entwicklung gefährdet hat , in ihrer s ozialpo li ­

tischen Bedeutung mE gar nicht hoch genug angesetzt wer­

den kann. 

2 . Das Tatsubjekt 

Da das Gesetz mit dieser Bestimmung lediglich den 

Beischlaf - und nicht wie zB der 1989 novellierte §201 

(Vergewaltigung) auch "eine d em Beischlaf gleichzuset­

zende geschlechtli che Handlung" - mit Unmündigen unter 

Strafe stellt , kommt als Täter/ in wohl nur e i n / e Hetero-

19 Wor auf auc.h zB Vogt, Körperliche und psychi sche Auswirkungen des sexuellen Nißbr auchs bei 
Kindern , unver öffentlichtes Skriptu1. Frankfurt/Nain 1988 hingewiesen hat. 

2 0 Wie dies ja auch für §208 gefordert wi rd. 
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sexuelle / r in Betracht. Anders läge der Fall , könnte sich 

der GG dazu entschließen , auch in den S206 den erwähnten, 

erweiternden Passus des §201 aufzunehmen . Dann nämlich 

könnte auch ein/e homosexuelle / r Täter/ in den Tatbestand 

an einem gleichgeschlechtlichen Opfer verwirklichen. Ver­

gleicht man die jeweils verschiedenen Strafdrohungen des 

S206 einerseits und des S207 andererseits , unter welch 

letzteren de lege lata Fälle der gleichgeschlechtlichen 

Unzucht mit Unmündigen subsumiert werden müssen21 , und 

. berücksichtigt man die Tatsache, daß gewisse Tathandlun­

gen nach ihrer Intensität der Einwirkung auf die Psy che 

des unmündigen Opfers durchaus dem straf recht 1 ichen Un­

wert des unternommenen Beischlafs gleichzusetzen sind22 , 

so erscheint eine Änderung des S206 - mE - durchaus dis­

kutabel , wenn nicht gar notwendig . 

3 . Die Tathandlung 

S206 Abs 1 spricht davon, daß jemand den "Beischlaf 

( • • • J unternimmt ". Nach ganz überwiegender L23 und Rs;:r" 
ist somit das Vollziehen des Beischlafes n i cht Vorausset­

zung für die Verwirklichung der äu ßeren Tat seite des 

S206. Vielmehr reicht · es hin, wenn die beiden Ge­

schlechtsteile miteinande r in Berührung gebracht werden . 

Dies selbst dann. wenn es zu einer Vereinigung der beiden 

Geschlechtsteile nicht kommt, wohl aber da.zu angesetzt 

worden ist. Es ist auch o hne Belang, ob die Vereinigung 

der Geschlechtsteile physisch überhaupt möglich gewesen 

wäre25
; sie muß aber versucht worden , dh der Vorsatz des 

21 Vgl Leukauf - Steininger, §207 Rz !7 bzw 06H in EvBl 1976/269. 
22 Davon ging auch der U1 in seinem Beric ht über die Beratung des Initiativantrages eine No­

vellierung der §§201 ff betreffend aus. 927 Bei!NR XVI I 6P, 3 P7. 
23 Vgl Mayerho fer - Rieder, §206 Anm 2; Foregger - Serini, §206 Er l II; Leukauf - Stei ni nger, 

§20b Rz 3. 

24 Vgl zB öJZ-LSK 1976/198. 
25 Foregger - Serini , aaO. 
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Täters/der Täterin darauf gerichtet gewesen sein. 26 An­

ders liege der Fall allerdings, wenn d i e Unmöglichkeit 

des Vollziehens eines Beischlafs durch eine generelle Im­

potenz des Täters bedingt ist ; dann kommen soferne der 

Vorsatz des Täters trotz seiner Impotenz auf Vollzug des 

GV gerichtet war - nicht SS15 . 206 sondern nur S207 zur 

Anwendung, da §15 Abs 3 (absolut untauglicher Versuch ) 

auch für das Versuchsde 1 ikt ge 1 te. 27 Dies müßte mE vice 

versa auch für den Fa 11 einer genere 11 en Impotenz des 

(wenn eine Täterin auftritt: männlichen) Opfers gelten 

(arg "nach der Art [ . .. ] des Gegenstandes " in S15 Abs 3 ) . 

Geschlechtsbezogene Handlungen, die der Tat vorausge­

hen oder unmittelbar nachfolgen , aber nicht als Bei­

schlafshandlung iSd §206 qualifikabel sind , sind nicht 

etwa als andere Unzuchtshandlungen dem §207 zu subsumie­

ren , s ondern werden von §206 konsumiert , s o ferne "diese 

Handlungen und der Beischlaf im einheitlichen Tatkonnex 

stehen". Dies tun sie etwa dann, wenn sie der Vorberei­

tung des GV di e nen. 28 Wenn dem hingegen nicht s o ist -

etwa wei 1 der Täter/ / die Täterin den Vorsatz zum Bei­

schlaf erst nach gesetzter Unzuchtshandlung iSd S207 faß t 

ist Realkonkurrenz zwischen den S§ 206 und 207 mög­

lich.~ Vgl dazu auch unten III. 

4 . Der Vorsatz 

Diesbezüglich ist vorerst festzuha l ten . daß zur Ver­

wirklichung der inneren Tatseite eines Deliktes bedingt er 

Vorsatz iSd S5 Abs 1 2. Hs des Täters/ der Täterin hin-

2 6 !'IE ri c. ht ig Pallin in WK, §206 Rz 3, der dort eine ältere E des DGH (EvBl 1973/284) als 
' widersprüc hl ich" kriti s iert , in der der G6H feststel lt e, daß der Be ischlaf durch 
' Anei nanderreihen der 6eschlec. ht steil e" auc.h dann unte rnommen i st, wenn der Täter bewußt ni c. ht in 
di e Vagina eindringen 1101lte. inzwischen hat sich aber auL~ der 06H in seiner Jud der L ange­
schlossen und beze ichnet §206 als "Versuchsdelikt "; so se ine E II Os 167/87 = Jus 1988/41,26 . 

27 So 05H i n EvBl 1961/ 158. 

28 OGH in t\·Bl !976i185. 

29 OGH ebd und i n E 12 Cs 30/77. 
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reicht; dh , daß der Täter/die Täterin die tatbestandsre­

levanten Tatsachen wenigstens ernst! ich für möglich ge­

halten und sich mit ihnen abgefunden haben muß. Dieses 

"Ernstl ich-für-möglich-Halten" meint die intellektuelle 

Seite des Vorsatzes, das "Sich-damit-Abfinden " die volun­

tative.30 Erstere bedeutet , "der Täter muß die Möglichkeit 

der Verwirklichung eines Tatbildes gesehen und sie so 

hoch veranschlagt haben, daß sie ihm als naheliegend er-

schien" 31 ; wohingegen 

zu bejahen ist, wenn 

die Verwirklichung 

1 etztere - nach jüngerer Rsp - nur 

der Täter /die Täterin "gewil 1 t ist , 

des betreffenden Tatumstandes 

"hinzunehmen" 32 . "Unterschritten ist diese Grenze [der 

voluntativen Seite), wenn der Täter [die Täterin) auf den 

Nichteintritt [bzw das Nichtvorliegen) eines Tatumstandes 

vertraut" oder "vö 11 ig gedanken 1 os (unbedacht oder 

leichtsinnig)", nicht jedoch, wenn er/ sie "bewußt gleich­

gültig handelt" . 33 

Dieser (wenigstens) bedingte Vorsatz muß sich nunmehr 

auf folgende Tatb i ldmerkmale beziehen : 

a. Das Alter des Opfers 

Wenn sich der Täter/ die Täterin über das Alter des 

Opfers keinerlei Gedanken gemacht hat, kann noch nicht 

von dolus eventualis gesprochen werden34 , sondern der Tä ­

ter / die Täterin muß vielmehr wenigstens ernsthaft damit 

rechnen und sich auch damit abfinden , das Opfer sei noch 

nicht 14 Jahre alt. 3
:i 

30 Vgl dazu iriffterer, AT, 162f . 
31 Ebd, 1b6. 

32 06H in EvEl 1983/58, RZ 1979/20. 
33 iri ffterer, aau, 168ff, mit weiteren Verweisen. 
34 So 06H, E 10 Os 249i71. 
3

:1 Vgl Leukauf - Steininger, §206 Rz 5. 
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Innerhalb der Strafrechtskommission, die das geltende 

StGB ausgearbeitet hat, wurde ursprünglich (von einem 

Minderheitsvotum) postuliert. man solle die S§206f - nach 

dem Vorbild der analogen Regelung des sch~eizerischen 

Strafgesetzbuches - hinsichtlich des Alters des Opfers 

als Fahrlässigkeitsdelikte ausgestalten . 36 Dazu ist mE zu 

sagen, daß es freilich sozusagen prima facie a l s untrag­

bar erscheinen mag, daß ein Täter/eine Täterin, der/ die 

erfolgreich einwendet, er/sie habe sich über das Alter 

des Opfers gar keine Gedanken gemacht und dem/der auch 

wirklich nicht einmal dolus eventualis nachgewiesen wer­

den kann, straffrei sein soll. Andererseits darf über der 

- wohl berechtigten - Unzufriedenheit mit dieser Rechts­

lage nicht die Tatsache außer Acht gelassen werden, daß 

wir in österreich kein Erfolgsstrafrecht haben37
• Doch 

erachte auch ich - allerdings nur mit der oben dargeleg­

ten, einschränkenden Haltung , die icl1 hinsichtlich des 

Alterskriteriums einnehme den Vorschlag der Straf-

rechtskommission für durchaus angebracht , weil dann, wenn 

hinsieht l ich · des für einen Beischlaf (oder im Falle des 

S207 auch eine sonstige Unzuchtshandlung) ungenügenden 

Alters (bzw38 hinsichtlich der Möglichkeit einer gesund­

heitlichen Gefährdung) des Opfers Fahrläss igkeit seitens 

des Täters / der Täterin ausreichte, wohl weit mehr Sach­

verhalte den einschlägigen Normen unterstellt und somit 

bestraft werden könnten. Dies erscheint mir mit Rücksicht 

auf den Schutzzweck der Norm auch völlig gerechtfertigt: 

denn der Wert einer integren seelischen Entwicklung unse­

rer Jugend kann mE nicht h och genug angesetzt werden, und 

es sollte verlangt werden können, daß sich die Gesel 1-

schaftsmitglieder einerseits dieses Wertes bewußt zu sein 

haben und andererseits dann, wenn sie mit jenen konfron­

tiert werden, besondere Sorgfalt walten lassen. 

36 Vgi EBRV 1971, aaO, 350. 
37 Vgl da zu zB Tri ffterer, AT, 248 . 
38 Nach mA; vgl oben II ,A.1 .b. 



14 

Nach geltender Rechtslage und herrschender Jud kommen 

allerdings - je nach Einzelfall - verschiedene Kriterien 

als Indizien für das Alter des Opfers in Frage. So führte 

der OGH den Besuch einer Pflichtschule und den Mangel an 

körperlicher Entwicklung als diesbezügliche Beispiele 

an. 39 

b. Den Vollzug des Beischlafs 

Wie schon oben (II.A.3.) erläutert, muß sich der Vor­

satz des Täters/der Täterin darauf beziehen , daß es zum 

GV kommen werde . 

5 . Der Versuch 

Die besondere Auffassung vom Tatbildmerkmal des 

"unternommenen Beischlafs", als Tathandlung, bei der der 

GV nicht unbedingt vollzogen werden muß•0
, führt dazu , 

daß ein Versuch des De 1 ikts nach §206 Abs 1 1 edig 1 i eh 

dann in Frage k ommt, wenn (sich der Vorsatz des Tä­

ters/der Täterin auf Vollziehung des ae Beischlafes be­

zieht und) es nicht einmal zu einer Berührung der beiden 

Geschlechtsteile (von Opfer und Täter/ in) gekommen ist, 

denn sobald dem so ist, ist ja das Tatbild hinsichtlich 

des Beischlafes erfüllt. Vgl zum Versuch auch unten 

II.B.5! 

6. Ist ein Verbotsirrtum möglich? 

S9 Abs 1 bestimmt, daß nicht schuldhaft handelt, "wer 

das Unrecht der Tat wegen eines Rechtsirrtums nicht er­

kennt, wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist " . Und 

vorgeworfen werden kann der Rechtsirrtum dem Täter/der 

Täterin dann, "wenn das Unrecht für [ihn/ sie] wie für je-

39 10 Os 249171 (Pflichtschule ) bzi1 EvBl 1956 i293 Hdi rperl Entiiicklung). 

40 " 1 b II • ~ ,;g o en •• H. ,:, , 
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dermann leicht erkennbar war, oder wenn [er/ sie} sich mit 

den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht hat, 

obwohl [er/ sie seinem/ ihrem] Beruf, [seiner/ ihrer] Be­

schäftigung oder sonst den Umständen nach dazu v er­

pflichtet gewesen wäre" (Abs 2) . 

"S9 greift aber nur ein, wenn der Täter alle Tatsa­

chen richtig wahrgenommen hat und das Fehlen seines 

(aktuellen ) Unrechtsbewußtseins allein auf einen Bewer­

tungsirrtum zurückgeht. ''41 Dh, daß der Täter/ die Täterin , 

um überhaupt einem Rechtsirrtum nach §9 unter! iegen zu 

können, erst einmal aller tatbestandsrelevanten Tatsachen 

gewahr geworden sein muß - also . im gegenständlichen Fall 

vor allem des Alters des unmündigen Opfers -, um dann 

(irrig) davon auszugehen, GV mit dem Opfer verstoße nicht 

gegen eine Strafnorm; denn fehlte diese Kenntnis des Al­

ters , handelte es sich allenfalls bereits um einen Mangel 

an (wenigstens ) bedingtem Vorsatz , und ein etwa i ger 

Rechtsirrtum über den Handlungsunwert wäre gar nicht mehr 

von Relevanz. Wird dem Täter/ der Täterin der Irrtum aber 

vorgewqrfen, so ist er/ sie gern §9 Abs 3 s o zu bestrafen , 

als hätte er vorsätzlich gehandelt. 

Ob nun ein Verbotsirrtum vorgewor fen werden kann , 

hängt v on "einem gemischt objektiv-subjektiven Doppelmaß­

stab"42 ab . Dh, es ist e i neste i 1 s erf order 1 i eh, daß "das 

Unrecht .[ . .. J für jedermann leicht erkennbar war " (§9 Abs 

2), wobei bezüglich " jedermann" auf das "allgemeine Wert ­

und Rechtsgefühl des Durchschnittsmenschen " 43 abzust e 11 en 

ist. Darüberhinaus muß geprüft werden, "ob der Täter die­

selbe Möglichke i t wie jedermann hatte. "44 Unt er diesem 

individuellen Aspekt ist vor allem darauf Bedacht zu neh­

men, ob "der Täter aus einem anderen Re chtskre i s oder 

41 Trifft erer , AT, 430 . 

42 Ebd, 433. 

43 " . f ) .. •• 1 ~~ L 11 i i::10 4~ 1.1enap e., OiJL 110, • , , , .) , 
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sonst aus besonderen Verhältnissen [stammt] . vermöge de­

ren er von der im übrigen al !gemeinen Einsicht ausge­

schl ossen war" 45
• Dazu hat nun der OGH in einer k onkreten 

E die Annahme des Erstgerichts best_ätigt, wonach "das 

strafrechtliche Verbot des geschlechtlichen Umganges mit 

unmündigen Personen und der Unwertcharakter einer solchen 

Handlungsweise in österreich allgemein einsichtig und Be­

standteile des allgemeinen Rechtsbewußtseins sind ."46 Im 

konkreten Fall war der ausländische Täter (ein Italiener ) 

allerdings in österreich aufgewachsen, was das Erstge­

richt und den OGH zum Schluß veranlaßte , der Täter sei 

"keineswegs (als] einem anderen Rechtskreis verbunden" 47 

anzusehen. 

Auch das noch jugendliche Alter des Täters / der Tä­

terin kann für einen nicht vorwerfbaren Verbotsirrtum 

verantwortlich sein. 48 Im angeführten oberst geri c htlichen 

Entscheidungsfall hatte sich ein 14 Jahre und drei Monate 

alter Jugendlicher wegen des mehrmals mit e i ner 12 Jahre 

alten Unmündigen vollzogenen außerehe l ichen Beischlafs zu 

verantworten. Das Erstgericht hatte f es t geste ll t, daß der 

Angekl den Bei s chlaf zwar mehrmals vollzogen und auch das 

Opfer für noch nicht 14-jährig gehalten , also die äußere 

und innere Tatseite des §206 Abs 1 er f üllt hatte ; j edoch 

billigte es dem Angekl z u. er habe sich in einem 

Rechtsirrtum befunden , "der ihn das Unrecht seiner Tat 

nicht habe erkennen lassen und ihm auch nicht vorz uwerfen 

sei". 49 Als Begründung, die dahinlautende Verantwortung 

des Täters zu rechtfertigen , wurde ange f ührt, da ß der An­

gekl aufgrund seiner "schwachen intellektuellen Bega­

bung", mangelnder diesbezüglicher Au f klärung in der 

44 Tri f ft erer, aaO, 433 . 
45 EBVR 1971 , aaO, 72 re Sp. 
46 EvB! 1976/185. 
47 Ebd. 

48 Vgi Tr iffterer , aaO, 433 und OGH in E-vBl 1978146 . 
49 üGH ebd. 
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Schule sowie des Verhaltens des Opfers (dieses sei dem 

Vollzug des GV sogar zugeneigt gewesen) nicht - und zwar 

auch nicht vorwerfbar - einsehen hätte können, daß die 

Begehung der Tat strafgesetz 1 i chen Vorschriften wider­

spreche. 

Fraglich erscheint, warum der GG nicht auch in die 

Bestimmung des S206 eine dem §207 Abs 3 

(Strafausschließungsgrund wegen sehr jugendlichen Alters 

des Täters/der Täterin) analoge Bestimmung50 aufgenommen 

hat, was er mE konsequenterweise tun hätte müssen; denn 

die vom JA zu dieser Bestimmung angeführten Gründe51 für 

die Aufnahme dieser Privilegierung müßten doch (wenn 

schon, dann) auch für den gegenständlichen Bereich Be­

rechtigung haben. 

7. Die Strafdrohung 

Die Erfüllung des Grundtatbestandes des §206 Abs 1 

ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren zu bestrafen; tritt hingegen ein (vom Täter/von 

der Täterin wenigstens fahrlässig herbeigeführter §7 

Abs 2) qualifizierter Taterfolg ein , so drohen höhere 

Strafen: bei einer schweren Körperverletzung (§84 Abs 1) 

bzw Schwangerschaft des Opfers Freiheitsstrafe von fünf 

bis zu fünfzehn Jahren, bei erfolgtem Tod des Opfers 

Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren. 52 

so Oder doch wenigstens einen geringeren Strafrahmen, 

s1 S dazu meine Ausführungen unten II .B.2. 

52 Zu denken so llte der ü1st and anregen, daß i1 StGB neun Delikte 1it einer Freiheitsstrafe 
von zehn bis zu zwanzig Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden können. Darunter 
falien neben Mord (§75) die jewei ls durch den Tod eines Opfers qualifiz ierten Grunddelikte der 
erpresserischen Entführung (§102 Abs 3), der Brandstiftung (§169 Abs 3), der vorsätzlichen Ge­
fährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§17! Abs 2), der vörsätzlichen Gefährdung 
durch Sprengmittel (§!73 Abs 21 1 der vorsätzlichen Geaeingefihrdung (§176 Abs 21, der Luftpirate­
ri e (§185 Abs 21, der vorsätzl ichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt 1§186 Abs 3) und end­
lich sogar der schwere Raub (§143). Jedoch beit. erfolgten, fahrlässig vom Titer /von der Täterin 
herbeigeführt en Tod des Opfers des Tatbestandes des Beischlafs mit Unmündigen ist der Täter / die 
Täterin ledigl ich rait Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen - der Zusatz 
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wenn §206 mit S75 (Mord ) - bzw iZm §15 : v ersuchtem 

Mord - eintätig zusammentrifft , ist der Täter/ die Täteri n 

bei Eintritt der Todesfolge oder einer schweren Körper­

verletzung nicht auch nach dem Strafausmaß des §206 Abs 2 

zu bestrafen'3 ; dies deshalb, weil der auf Mord gerich­

tete Vorsatz des Täters / der Täterin auch eine schwere 

Körperverletzung miteinschließt bzw der Handl ungsunwert 

des Mordes den Unwert eines allenfalls bei der Tat nach 

§206 Abs 1 eintretenden Todes des Opfers konsumiert. 

B. S207 - Unzucht mit Unmündigen 

(1 ) Wer eine unmündige Person auf an­
dere Weise als durch Beischlaf zur Un­
zucht mißbraucht oder zu einer unzücht i ­
gen Handlung mit einer anderen Person 
oder, um sich oder einen Dritten ge­
schlechtlich zu erregen oder zu befriedi­
gen , dazu verleitet , eine unzüchtige 
Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Mona t en bis 
zu 5 Jahren z u bestrafen . 

(2) Hat die Tat eine schwere Körperver­
letzung (S84 Abs 1) zur Folge , so ist der 
Ta:ter mit Fre ihe itsstrafe von einem bis 
zu zehn Jahren , hat sie aber d en Tod der 
unmündigen Person zur Folge , mit Frei­
heitsstrafe von fiinf bis zu fünfzehn Jah ­
ren zu bestrafen . 

(3) Ubersteigt das Alter des Täters das 
Alter der unmündigen Person um nicht mehr 
a l s zwei Jahre und ist keine d er Folgen 
des Abs. 2 eingetrete n , s o ist der Täter 
na ch Abs. 1 ni cht zu bestrafen. 

I 

"oder mit lebenslanger Fr eiheitsstr afe' fehl t hier: 1 Ist der Un11ert einer Tat , die einen durch 
den fahrlässig herbe i geführten Tod des Opfers quai i f iz ierten (somit: schweren) Raub darste i lt, 
größer, al s der Un11ert einer Tat , mit 11e lcher bei (oder nac h) deili Beischi af 1it einem/einer Un-
1ündigen dessen/ deren Tod (wenigstens fahrlässig) herbe igeführt wird '! 1 

s::i Sp 06H in RI 1983i55; dor t all erdings für die §§75, 203 (alt) und 207 . 
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1. Das Tatobjekt 

a . "[El ine [ ... ] Person" 

Auch der Tatbestand nach §207 ist - ebenso, wie der 

nach §206 - in Bezug auf das Opfer geschlechtsneutral ge­

faßt; dh es kommen auch hier sowohl auf Täter- als auch 

auf -Opferseite Personen beiderlei Geschlechts in Frage .s4 

Eine Besonderheit gegenüber §206 stellt allerdings 

dar, daß unter S207 auch die gleichgeschlechtliche Un­

zucht mit Unmündigen zu subsumieren isPs , somit a 1 so 

auch nicht-heterosexuelle unzüchtige Handlungen und 

zwar , wohlverstanden, sowohl solche zwischen einem Mann 

und einem männlichen als auch zwischen einer Frau und ei­

ner weiblichen Unmündigen - für §207 tatbildlich sind.s6 

b. Die Unmündigkeit 

Gleich wie bei §206 kommt auch hier ledig! ich eine 

Person unter 14 Jahren als Opfer in Betracht.s7 

2. Das Tatsubjekt 

Aus den eben angestel 1 ten Uberlegungen resultiert, 

daß - wie bereits erwtihnt - als Täter/ in Personen beider-

s4 Vgl dazu näher die Ausführungen oben 11.A.1.a. 

ss So auch 06H in EvBl 1971:/269. 

s6 Es fällt auf, daB das StGB bezüglich holliosexueller Handlungen differenziert: Gleichge­
schlechtliche Unzucht ist nach §207 und - von einem volljährigen lmännlichenl Täter an eine1 mün­
digen minder jährigen (1ärmlichen) Opfer vorgenoHen - nach §209 (Glei chgeschlechtl iche Unzucht 
mit Personen unter achtzehn Jahren) str afbar. Da §209 aussch ließlich auf die 1ännliche Homosexua­
lität ausgerichtet ist und es eine ih11: adäquate, die weibliche Hoaosexual ität betreffende Rege­
lung nicht gibt 1 scheint det· 66 davon auszugehen, daß die Handlungen der zuletzt genannten Art 
für ein mündig [:inderjähriges Opfer weniger bzw überhaupt nicht gefährl ich für dessen se;:ue!le 
Ent~icklung sein kann1 

s 7 Vgl die dortigen Ausführungen, !I.A. !. b. 



20 

lei Geschlechts sowie beider (homo~ und hetero)sexuellen 

Veranlagungen auftreten können. 

Anders als §206 nimmt §207 in seinem Abs 3 jene Tä­

ter/innen von der Strafbarkeit wegen einer nach Abs 1 

tatbildlichen Handlung aus'0
, deren Alter jenes des Op­

fers um nicht mehr als zwei Jahre übersteigt. Dies des­

halb, weil sich "nicht ganz selten Jugendliche in ge­

schlechtlicher Neugierde oder in der Unsicherheit ihres 

erwachenden Triebes in Unzuchtshandl ungen an Unmündigen 

[einlassen]." Solche "Jugendtaten" 1 ießen noch nicht auf 

einen späteren Sittlichkeitsverbrecher schließen, seien 

vielmehr "Ausfluß der Unreife" [ ! p 9 und würden sohin 

"sachgerechter" und ohne Einschaltung der Behörden päd­

agogisch "er 1 edigt", zuma 1 sieh "mit einer behörd 1 i chen 

Untersuchung die Gefahr einer Verfestigung des Erlebnis­

sest•01 bei Opfer und Täter und damit einer Schädigung 

beider" verbinde.•1 

Da eine grundsätzliche strafrechtliche Verantwortung 

in Österreich erst mit dem vollendeten 14. Lebensjahr zu 

tragen ist und das Opfer nach §207 höchstens 14 Jahre we­

niger einen Tag alt sein kann folgt aus S207 Abs 3, daß 

58 Dies unter der Voraussetzung, daß keine Qualifikation nach §207 Abs 2 eingetreten ist. 
59 Vgl FN 9 aE. 

• 0 Ich glaube, daß eine 'Verfestigung eines solchen Erlebnisses" - vor allem für das Opfer und 
in jenem Fall, daß dieses verführt ,rnrde - viel eher dann eintritt, wenn nach einer "Schwamm­
drüber-Nentalität" das Prable1 (der geschehenen Verführung) bagatellisiert und seine oft weitrei­
chende Wirkung auf die Psyche des Opfers verkannt wird. NE kann ein solches, wie zur Rede stehen­
des, sexuelles Erlebn is gerade dann traumat isierend bzw gar neurotisierend auf das Opfer wirken, 
Menn ihw ni cht die Niiglichkeit geboten wi rd, eingehend über dieses Erlebnis zu sprechen und zu 
kl agen, aus welchem Gespräch dann überdies die erforderlichen Rückschlüsse auf den Zustand der 
Psyche des Opfers gezogen werden Hnner:. KE zutreffender weise stellt der JA hingegen fest, daß 
eine 'behördliche Untersuchung' sich eher schädlich auf das Opfer auswirken kann. Dies gilt doch 
aber auch für den Fall, in de1 der Täter/ die Täterin älter als 16 Jahre ist ' Offenbar muß jedoch 
de lege lata der Verz icht auf eine mögliche zusätzliche Gefährdung des Opfers durch behördliche 
Untersuchungen zugunsten des öffentlichen Strafanspruches bei älteren Tätern/Täterinnen zurück­
stehen. - So scheint mE jedenfal ls de lege ferenda eine den Erfordernissen entsprechende Neurege­
lung des Verfahr ens bei der Vernehmung des Opfers notwendig; zB unter Heranziehung eines Kinder ­
psychologen (worauf der 05/i schon hingewiesen hat; siehe EvBl 1980/ 1501 und bei der Möglichkeit 
(je nach llunsch des Opfers! iieitestgehender Ausschließung desselben von der HV. 
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die Tat für Täter/innen, die höchstens 16 Jahre weniger 

einen Tag alt sind, dann nicht strafbar ist, wenn zum 

einen kein qualifizierter Erfolg nach Abs 2 leg cit ein­

getreten ist und zum zweiten die Tat nach keiner anderen 

Bestimmung zu bestrafen ist•2 (arg " nach Abs 1 nicht zu 

bestrafen " in .§207 Abs 3). 

3 . Die Tathandlung 

Der Tatbestand nach §207 ist in drei Deliktsfälle un­

terteilt. Allen dreien ist der unklare Recht sbegriff der 

Unzucht bzw der unzüchtigen Handlung gemeinsam, weswegen 

hier zuerst , denselben zu erläutern, versu cht werden 

so 11 . 

Exkurs: Der Begriff der Unzucht (der unzüchtigen 
Handlung) 

Wie aus den EBRV 197163 ersichtlich ist , wurde v o n der 

StRKomm erwogen , diesen Begriff im Gesetz selbst authen­

tisch zu interpretieren. Dieser Gedanke wurde jedo ch wie­

der verworfen. da "der Begriff Unz ucht näml i eh so vi e 1 e 

für die Auslegung der einzelnen Best immungen wesent l iche 

Momente [umfaßt] , daß eine gesetzliche Definiti o n viel zu 

1 ange geraten und einen 1 ehrbuchhaften Charakter haben 

müßte. "64 In weiteren Ausführungen die Unzucht betreffend 

wird in den EBRV 1971 dav on ausgegangen, "daß sich die 

Unzüchtigkeit der Darstellung - im Sinn des§ 51665 StG -

nur nach dem sachlichen Inhalt bestimmt"66 und diesbezüg­

lich auf Rittler und Nowakowski v erwiesen, welcher beiden 

61 So der JA; zit bei Ma yerhofer - Rieder, §207 Ane 1. 
62 Dies könnte nämlich zB dann der Fall sein, wenn sich ein/e 15- jährige/r Täter /i n der qual i­

fi zierten Tat!ti ittel der §§20 !ff bedient. Vgl darn üiiH :r. SSt 49i25 bzw die Ausführungen unten 
li I. 

63 AaO, 340 re Sµ . 
64 Ebd. 

65 S dazu sogleich. 
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Lehrmeinungen die Absicht des Täters als für das Wesen 

der Unzucht ausschlaggebendes Moment verneinen; auch wird 

dort eine ältere E des OG!f1 zitiert, wonach "jede Hand­

lung , durch die die Sittlichkeit in geschlechtlicher Be­

ziehung v erletzt wird [unzüchtig ist]. Hierzu ist es 

nicht erforderlich, daß die Handlung dem erregten Ge­

schlechtstrieb des Täters entspringt oder zur Erregung 

des Geschlecht striebs des Täters oder eines anderen be­

stimmt ist . Sie muß nur ihrer Art nach zum Geschlechtsle­

ben in Beziehung stehen "68
• Letztendlich richte sich 

nach den Umständen des Einzelfalles , ob eine Handlung un­

züchtig sei. 0 " 

Da zur Definition des normativen Unzuchtsbegriffes 

der RV 197 1 - und somit jenes des geltenden Rechtes - der 

Unzuchtsbegriff des §516 des alten StG herangezogen 

wurde, erscheint eine Auseinandersetzung damit notwendig . 

Der §516 StG s tellte gröbli che Ver l etzungen des Sitt­

lichkeits- oder Schamhaftigkeitsgefüh l s durch bildliche 

Darstellungen oder Schriften oder durch unzüchtige Hand-

lungen, die öffentliches ){rgernis erregen , unter 

Strafen . Bezügli ch dieser unzüchtigen Handlungen stel l te 

Rittler fest, daß darunter v or al lern "alle g eschlechtl i­

chen Akte" und zwar "auch die an sich von Rechts wegen 

gestatteten" zu verstehen seien; und dann ausdrück! i ch: 

"Der Begriff unzüchtig muß alsQ im Rahmen des S516 anders 
ausgelegt werden als bei den übrigen Sittlichkeitsverbre­
chen" (Herv orhebung von mir) . 71 Dieser Ansicht möchte ich 

mich - wie ich meine aus gutem Grunde - anschließen. Denn 

der Maßstab, der bezüglich ihres Unzuchtscharakters an 

66 Eb d. 

67 Nämiich SSt 17/142. 
68 EBRV 1971, aaD, 340 re Sp. 
69 Ebd. 

70 Vgl Nowakowst i , Grundzüge, 155; la11asch - Ri t tler, 6rundriB, 375. 
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Handlungen angelegt wird, die etwa öffentliches Ärgernis 

zu erregen geeignet sein könnten, muß wohl ein anderer 

sein, als derjenige, der an solche Handlungen angelegt 

wird. die geeignet sein könnten. die psychisch- und kör­

perlich-sexuelle Entwicklung eines/einer Unmündigen zu 

beeinträchtigen! Wohl deshalb ist auch in der alten Lite­

ratur zum StG hinsichtlich des Begriffes des 

"geschlechtlichen Mißbrauchs" in §128 StG (Schändung) 

oder auch der "unzüchtigen Handlung" in §132 StG 

(Verführung zur Unzucht) nie auf §516 StG verwiesen wor­

den ; sondern - im Gegenteil - zB hinsichtlich des Begrif­

fes der "unzüchtigen Handlung" in §132 StG wurde darauf 

abgestellt . daß der "Beischlaf sowie jede zum Tatbild der 

Schändung ausreichende Berührung"72 dafür in Frage kom­

men. Eine solche für die Schändung nach §128 StG (welche 

Bestimmung dem heute in Geltung stehenden §207 StGB ähn-

1 i eh ist) in Frage kommende Hand 1 ung unters ehe i det sieh 

eben grundsätzlich von einer solchen, die den Tatbestand 

des S516 StG erfüllen könnte; nämlich zB dadurch, daß für 

die letztgenannte nicht erforderlich ist, daß sie "e inem 

erregten Geschlechtstrieb entsprungen oder zur Erregung 

dieses Triebes bestimmt " 73 ist, wohingegen dieses Erfor­

dernis schon im Wortlaut des §128 StG aufscheint.~ Wenn 

nun auch der OGH in seiner in den EBVR 1971 zitierten E7 , 

hinsichtlich des Unzuchtsbegriffes feststellte, · daß 

"hiezu nicht erforderlich [ist] , daß die Handlung dem er­

regten Geschlechtstrieb entspringt", dann ist gerade dar­

aus ersichtlich, daß er damit den Unzuchtsbegriff des 

§516 StG - nicht aber jenen des §132 StG (Verführung zur 

Unzucht) definieren wollte, was ja schon aus der über-

7l Lehr buch II, 321. 

72 So Foregger - Serini, St63 , S132 Anm I aE, mit weiterem Verweis auf EvB! 1966/290 . 
73 Foregger - Serini, aaO, §516 Anm I. 
74 Vgl dazu auch ~lttann · Jacot, Komm I, §516, wo die 'unzüchtige Handlung" nacn a1eser Be­

stimmung eigens auch al s eine 'ni cht rnit einer nach §§128 oder 129b (nämlich auf geschlechtliche 
Erregung oder Befr iedigung] gerichteten Absicht erfolgende Ber ührung des fre1den Körpers• erklärt 
wird. 

75 SSt 171142. 
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schritt der zitierten E erhellt, welche lautet: "Begriff 

der unzüchtigen Handlung im Sinne des§ 516 StG" . 

unter Zugrundelegung al 1 dieser Erwägungen muß man 

doch zu dem Schluß kommen. daß ein Heranziehen der Defi­

nition des Unzuchtsbegriffes nach §516 StG weder ge­

eignet, noch gerechtfertigt sein kann, den Unzuchtsbe­

griff des aktuellen §207 StGB zu definieren, wie dies in 

den EBRV 1971 geschehen ist . Vielmehr müßte man sich um 

. eine neue. vor allem dem Schutzzweck der Norm und den 

neuesten Erkenntnissen der Kinder bzw Sexualpsychologie 

entsprechende Definition dieses Begriffes bemühen ! Denn 

was nützt es dem Kind, wenn (möglicherweise bereits durch 

die gesellschaftlichen Zwänge abgestumpfte) 

"Durchschnittsmenschen" "objektiv" darüber entscheiden. 

was auf seine gesunde . natürlich verlaufende psychisch­

und körperlich-sexuelle Entwicklung schädlichen Einfluß 

nehmen kann?! 

ME drängt sich die Frage auf, ·ob es überhaupt sinn­

voll ist den Begriff der Unzuchtshandlung durch die Rsp 

interpretieren zu lassen , ob es nicht insb rücksichtlich 
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des eigentlichen Schutzzwecks der Norm7
' effizienter 

wäre. für diesen Begriff die Definition aus der Psycholo­

gie zu übernehmen, welche Wissenschaft eher geeignet 

scheint, das Problem eines sexuellen Mißbrauchs in seiner 

ganzen Tragweite und Be 1 astung für die gesunde Entwi ck-

1 ung des Opfers zu erfassen. Die Auffassung , welche von 

der Psychologie gemeiniglich vom vielschichtigen Begriff 

der Unzucht, bzw des sexuellen Mißbrauchs vertreten wird, 

scheint letztendlich auch dem Schutzzweck der §§206f weit 

eher gerecht zu werden, als dies mE von der zur Zeitgel­

tenden "juristischen Definition" der Unzucht angenommen 

werden kann. Freilich würde eine uneingeschränkt psycho­

logische Interpretation eine fast uferlose Ausweitung des 

Unzuchtsbegriffs bedeuten. ME ist es daher wünschenswert, 

daß die Rsp wenigstens die objektive Definition jenes Be­

griffs etwas sensibler für das Empfinden des Kindes aus­

gestalten würde. Um dieses Postulat zu bekräftigen. 

möchte ich im nun Folgenden versuchen. das Thema etwas 

aus psychologischer Sicht zu beleuchten. 

Ein von Sgroi et a 177 verwendeter Definitionsansatz 

bezeichnet als sexuellen Mißbrauch von Kindern "eine se­

xuelle Handlung eines Erwachsenen mit bzw an einem Kind. 

das aufgrund seiner emotionalen und kognitiven Entwick­

lung und aufgrund des zwischen Erwachsenen und Kindern 

bestehenden Machtverhältnisses nicht in der Lage ist , 

frei und informiert zuzustimmen . Vielmehr nutzt der Er-

wachsene seine Autorität als Erwachsener um seine Be-

dürfnisse nach Intimität und Nähe. nach Macht und Kon­

t:rol le auf Kosten eines Kindes auszuleben. Zentrale Mo­

mente des sexuellen Mißbrauchs sind der Mißbrauch von le­

gitimierter Macht, die Verpflichtung zur Geheimhaltung 

und der Verstoß gegen Fami 1 ienrege l n. " 78 Nach dieser Auf ­

fassung von sexue 11 em Mißbrauch kommt es a 1 so nicht nur 

76 Siehe oben I. 
77 Handbook of ciinicai intervent ion in chi ld ser.ual abuse. Lexington NASS 1982. 
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darauf an, was der Täter/die Täterin tut, sondern wie 

er/sie es tut. Somit kann mE sowohl eine erzwungene , hef-

tige umarmung, oder das Küssen des Kindes auf intime 

weise79 , als auch das bloße Sich-nackt-Zeigen (dies vor 

allem dann, wenn sonst sehr rigide Regeln die Sexualität 

- betreffend in der Familie herrschen) sexuellen Mißbrauch 

bedeuten , wenn es dem Täter/der Täterin darauf ankommt, 

seine /ihre wie immer gearteten Bedürfnisse dadurch zu 

befriedigen. Entgegengesetzter Meinung ist der OGH, wenn 

er feststellt, daß "weder ein Kuß (auch Zungenkuß ) 

schlechthin noch das Streicheln oder Betasten bloß am 

Oberschenkel, mögen derartige Tathandlungen auch letzt-

1 i eh sogar sexue 11 en Beweggründen entspringen, für sieh 

allein einen Mißbrauch >zur Unzucht< im straf recht 1 ich­

technischen Sinn" darstellen können80
• Es kommt mE also 

auf die Intention der Hand! ung ans1 . Denn das Opfer 

auch wenn es noch sehr jung ist - spürt genau, "daß etwas 

an es herangetragen wird, was es nicht versteht. Das Kind 

1 iebt den Erwachsenen, es möchte Zärt 1 i chke i t und Aner­

kennung von ihm und bekommt Sexua 1 i t ä t . "82 Daraus f o 1 gt 

ein weiterer Aspekt, nämlich der, daß es auch darauf an­

kommt, ob bzw daß das Opfer die Tathandlung als Schädi­

gung seinerselbst bzw als sexuellen Mißbrauch empfindet, 

denn schließlich geht es um seine Integrität ! Immer wie­

der ist in diesem Zusammenhang die Meinung zu hören, se­

xueller Mißbrauch entspreche oft nicht der Realität, ent­

springe vielmehr der Phantasie des Opfers. Dem stehen die 

Aussagen sachkundiger Fachleute gegenüber , "wonach Kinder 

78 Zit nach H. Salier, Sexueller Mißbrauch ·von Kindern - ein gesellschaftliches Problefl, in: 
iheorie und Praxis der soiialen Arbeit, 1986 /5, l79ff (180) . 

79 Vgl ebd 181. 

80 So in EvBI 1976/205. Solche Handlungen können seiner Meinung nach lediglich unter 
•entsprechenden Beg!eitu1stinden auch als an sich sexuell indifferente [sic 1 l Handlungsweisen ein 
Indiz für einen weitergehenden Vorsatz des Täters bilden,' 

81 So auch H. und R. Salier, Sexueller Mißbrauch von Kindern . Diagnostische und therapeutische 
Asn~t•n 'n• p=ri 1·-+·is·•e P•·•'c 1a0, 177 ~~1t_rsn 1r14• P"''"' I.. CJ i1;, dw d-.1 a \.tl , d. 1,. J.J IWUJ JJ, v ..,, J ,. ,J, f 1 

82 
So H. Sott, Zur Dynamit: der si?Xuelien Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen, unveröffent-

lich+e~ A·+e1·tsn-n ' -,· Fr - r:i,,----t'"'a;· 1"89 4 ... .J ,u rt1iJi~ : , . d,r,,ur ,n 1\I 1 , • 



27 

praktisch nie lügen, wenn sie konkrete Angaben über sexu­

e 11 e Kontakte machen. "93 

Frei 1 ich wird man sich nun bestürzt die Frage ste 1-

len: "Mein Gott! Darf ich denn mein Kind nicht einmal 

mehr umarmen?" - Dazu ist zu sagen, daß dem natürlich 

nicht so ist. Allerdings ist es von entscheidender Wich­

tigkeit für eine gesunde Entwicklung des Kindes, daß eine 

Grenze zwischen notwendiger, erwünschter, quasi positiver 

Zärtlichkeit für das Kind einerseits und egoistischer 

(sexueller) "Bedürfnisbefriedigungshandlung" für den Er­

wachsenen andererseits gezogen wird . Diese Grenze zu zie­

hen. wird einem gesunden Menschen nicht schwer fallen. Ob 

dieser gesunde Mensch mit jenem "mit den kulturellen Wer­

ten verbundenen Durchschnittsmenschen "84 g 1 ei chzusetzen 

ist, den der OGH im Auge hat, muß ich bezweifeln . 

a. Der erste De 1 iktsfa 11: " zur Unzucht mißbraucht 

"Mißbrauch zur Unzucht ist im allgemeinen nur dann 

anzunehmen, wenn eine äußerlich - also objektiv erkennbar 

gegen die unmittelbare Geschlechtssphäre gerichtete 

Handlung gegeben ist" 8 s, wobei es genügt . daß durch die 

Handlung die Geschlechtssphäre nur eines der Tatbeteilig­

ten berührt wird. 86 Der sexue 11 e Mißbrauch kann im Beta­

sten der Geschl echtste i 1 e oder der entwi cke 1 ten Brüste 

oder im Einführen eines Gegenstandes in die Scheide eines 

Mädchens bestehen87
• Im Bere i eh der Oberschenke 1 wurde 

als geschlechtlich nicht neutrale Zone lediglich die Kör­

perregion zwischen den Beinen in unmittelbarer Nähe des 

83 So /i. Bott, Methodische und fac hliche Hilfen für in der Praxis direkt betroffene Mitarbei­
ter /innen, unveröffentlichtes Skript, Frarlkfurt/Main !987i88 mit zahl reichen Nachweisen, zB feltipe 
1978, P.nderson 1979, Rosenfe 1 d 1979 et al. 

84 Vgl sst 49/25 . 

es So der 05H in EvBl 1977/ 48. 

86 öJZ-LSK 1978 /24. 



28 

Geschlechtsteils gewertet !88 Demgegenüber ist Loewitn der 

Ansicht, daß "neben dem viel leicht wichtigsten Sexualor­

gan: Gehirn auch zB die Haut ein solches " ist. 

Daß nun als gefestigte Meinung - sowohl in der L als 

auch in der Rsp - angesehen werden kann, daß zur Erfül­

lung des Tatbildes (auch) des ersten Del iktsfal les des 

§207 Abs 1 eine körperliche Berührung zwischen Opfer und 

Täter/in nicht erforderlich ist90
, ist durchaus erfreu-

· l ich91 , wenngleich darauf - damals leider unerhört - be­

reits 1926 Lammasch - Rittler (hinsichtlich des §128 StG ) 

hingewiesen haben. 92 Diese Meinung wird auch in den EBRV 

1971 vertreten , dort allerdings mit dem Hinweis, "daß im 

Hinblick auf die Unzucht eine Beziehung zwischen dem Tä­

ter und seinem Opfer gegeben sein muß " . 93 Es fallen al­

lerdings sowohl die aktive als auch die passive Beteili­

gung des Opfers unter den ersten De 1 iktsfa 11. 94 Um jemand 

zur Unzucht zu mißbrauchen, ist - anders als nach dem 3. 

Deliktsfall auch keine auf geschlechtliche Erregung 

oder Befriedigung gerichtete Absicht iSd §5 Abs 2 notwen­

dig tat b i 1 d 1 i Ch . 9 :1 

Die Veränderungen, welche gegenüber dem alten Tatbe­

stand des §128 StG der neuen Regelung des §207 StGB ein-

87 Vgl Leukauf - Stei~inger, aaO, §207 Rz 6. 
88 Ebd, Rz 7, mit Hinweis auf eine nicht veröffentiichte E des GSH, 10 Os 162/75 v. 

03.02.1976. 
89 So der Innsbrucker Sexual~ediziner 1n einem Gespräch am 08.08. 1990, sowie ders, aaO, 40. 

•
0 lfayerhofer - F.'ieder, aaO, §207 Anr, 3; Leukauf - Steininger, aaO, §203 Rz S aE; bzw Ev81 

198214!. 

91 Vgl aber dennoch auch die diesbezüglich entgegengesetzte Jud, zB EvBl 1976/205, wo noch 
darauf abgestellt wurde, daß •zur unmittelbaren Geschlechtssp r,äre gehörige, somit deli liännlichen 
oder weiblichen Körper spezi fisch eigentümliche Körperpartien des Opfers oder des Täteri mit de& 
Körper de~ anderen in eine - nicht bloß flüchtige und sexual sinnbezogene - Berührung gebracht 
;;erden'. 

92 AaO, 368. 

93 AaO, 34! li Sp aE; so auch zE Pallin, WK, §207 Rz 5. 
94 Vgi die EBVR 1971, aaO, 350 li Sp , sowie GGH in E 10 Os 44 178 v 17.05. 1978. 
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gefügt wurden, sind mE nicht nur fortschrittlich ; vor al­

lem die Streichung des alten Tatbildmerkmals der auf ge­

schlechtliche Erregung oder Befriedigung gerichteten Ab­

sicht des Täters/der Täterin. Diese führt nämlich iZm dem 

objektiven Maßstab. der - wie oben erläutert - hinsicht­

lich des Unzuchtscharakters einer Handlung angelegt wird, 

dazu , daß gewisse Handlungen . welche vom Opfer in einem 

konkreten Fall durchaus als Ei~griff in dessen psychisch­

oder/und körperlich-sexuelle Integrität empfunden werden 

können und somit sehr wohl geeignet sind, dem Schutzzweck 

der Norm . nämlich eine gesunde sexuelle Entwicklung 

des / der Unmündigen zu sichern, zuwiderzulaufen, nicht 

nach §207 als Mißbrauch zur Unzucht bestraft werden kön­

nen . Denn . wenn gar nicht mehr untersucht werden muß, ob 

der Täter/die Täterin eine Handlung aus Befriedigungsab­

sicht gesetzt hat. wird dieses - wie oben erwähnt für den 

psychologischen Begriff: sexueller Mißbrauch enorm wich­

tige - Moment gänzlich vernachlässigt , und ein nach den 

Definitionskriterien des OGH bzw der hL "sexuell sozi­

aladäquates", somit nicht unzüchtiges Verhalten kann auch 

dann nicht dem § 207 subsumiert werden .. wenn es eindeutig 

von sexue 11 en Motiven getragen wird, somit a 1 so mE und 

auch aus psychologischer Sicht9" als schädlicher sexuel ­

ler Mißbrauch anzusehen ist . Als Beispiel sei der kon­

krete vom OGH abgeurteilte Fall erwähnt . in dem Schläge 

auf das nackte Gesäß hinsieht 1 ich ihrer Tatbi ldl ichkei t 

nach §207 Abs 1 1. Fall zu prüfen waren, und wo der OGH 

aussprach, daß eine solche Handlung "zufolge des - objek­

tiv - sexuel 1 neutralen Charakters dieser Körperstelle 

keinesfalls als tatbildlich angesehen werden " könne , 

"möge sie [die Handlung) auch in der Absicht geführt wer­

den. dem Täter geschlechtliche Erregung oder gar Befrie­

digung zu verschaffen"97
; sie! Im Gegensatz dazu war be-

9
~ ß5H in EvBl 1976/205 , 

96 Si ehe oben 11.B.3. Exkurs, aE. 
97 So tatsächlich in Ev?! 1977 /48 . 



30 

reits Freud'8 zu der Ansicht gelangt, daß "die Haupt­

que 11 e der inf anti 1 en Sexua 11 ust [ . .. ] die geeignete Er­

regung bestimmter, · besonders reizbarer Körpe~stellen, au­

ßer den Genitalien der Mund-, After- und Harnröhrenöff­

nurig, aber auch der Haut und anderer Si nnesoberf 1 ächen 

[ist)" (Hervorhebungen von mir) . 911 Be acht 1 ich erscheint 

in diesem Zusammenhang eine ältere , noch aus dem zeitli­

chen Geltungsbereich des StG stammende E des OGH, in der 

ganz ähnliche Handlungen (auch dort ging es um Schläge -

auch - auf das entblößte Gesäß des Opfers) nach S128 StG 

als sadistischer , geschlechtlicher Mißbrauch qualifiziert 

wurden . 100 Diese Entscheidung zu fällen, war mE möglich, 
' 

wei 1 §128 StG eben den Passus "zur Befriedigung seiner 

LUste [ . . . ] gesch 1 echt 1 i eh mißbraucht" (Hervorhebung von 

mir) enthielt. Nach dieser Jud scheint es nämlich, als 

hätte nach alter Rechtslage die besondere Ausgesta l tung 

der subjektiven Tatseite des §128 StG (als Absichtlich­

keit hinsichtlich der geschlechtlichen Erregung oder Be­

friedigung) auf die Beurteilung der Tathandlung als Un­

zuchtshandlung einen beträchtlichen Einfluß genommen (vgl 

die bereits zit E des OGH SSt 4 / 63) . 

Diese Interpretationsweise scheint mir auch gerecht­

fertigt zu sein, denn auch (wenigstens aus der Sichtei­

nes Erwachsenen) weit weniger heftige Eingriffe in die 

körperliche Integrität eines Kindes können beträchtliche 

schädliche Einwirkungen auf die psychisch- sexuelle Ent­

wicklung besonders des noch sehr jungen Opfers haben. 

Dies gerade dann, wenn sie (diese Eingriffe) aus sexuel­

len Gründen, dh, um sich geschlechtliche Erregung oder 

gar Befriedigung zu verschaffen, getätigt werden. Denn 

diese Absicht wird von einem Kind , welches oft ein für 

Erwachsene unvorstellbar empfindliches Sensorium - auch -

98 Gesammelte Werke, Bd e, imago Publi shing, London 1940, 46; zit bei Undeutsch, aaO, 211. 
99 Vgl da zu gerade eben Loewits Ansicht der "se~ua litätsre levanten• Körperorgane. 

100 06H in SSt 4i63. 
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für Solches hat101 , intuitiv erfaßt ._ Gedacht sei zB an 

eine vom Kind unliebsam zu erduldende Umarmung einer auf­

dringlichen Tante, die ihr Opfer möglicherweise aus sexu­

ellen Motiven an ihren Busen drückt. Diese Auffassung von 

"zur Unzucht mißbraucht" ist zugegebenermaßen eine sehr 

gewagte, wie mir scheint aber nichtsdestoweniger berech­

tigte102. Natürlich spießt sie sich auch mit der ganz 

herrschenden Meinung von L und Rsp. we lche a l s unzüchtige 

Handlung nur eine solche "sexueller Art und Tendenz von 

bestimmter sozial störender Erheblichkeit" verstanden 

wissen wi 11 . 103 Doch wen muß eine sexua 1 i tätsbezogene 

Handlung, die eventuell geeignet sein könnte. beim Opfer 

bleibende - wenn auch oft unbewußte. deshalb aber keines­

falls weniger gefährliche - psychische Schäden zu verur­

sachen10'. stören , damit sie a 1 s strafwürdig ersehe i nt: 

den "sozial integrierten. kul turverbundenen Durch­

schni ttsmenschen "10:s,io1, oder das Opfer?! Freilich kann hier 

der Einwand erhoben werden, eine Strafbestimmung bedürfe 

eines objektiven Maßstabs, damit die Rechtssicherheit ge­

währleistet ist. ME muß aber e ine für das Empfinden des 

Opfers sensibl er-e Definition des Unzuchtsbegriffs nicht 

eo ipso und notwendigerweise desse n Objektivität beein­

trächtigen . Dh. es müßte doch möglich sein , aus zwar ob­

jektiver. dennoch aber empathischer und sensiblerer Sicht 

festzustellen, ob eine Handlung wegen der sexualbet onten 
t;o,... 

Inten••~ des Täters / der Täterin eine Gefährdung für das 

Opfer darstellt. 

102 Vg! d1~ 2~~~fü~~te~ Me inu~g~i VG~ Psychologe n~ o~;n 1m E~kur s zilm Un:~chtsbegriff 
{: ! . f': f:' 

10• ~ ~l hi??~ d~e A~sfüh~Jngen tibEr j!e Ausw irkungen und Felg en vo~ s~~~el!ef rißtra~:~ t~i HJ 

r~d Rr Sa ller, 2l0, ~76 . 

106 Welcher tE geraciE we:l '=' sc sc,z iai integriert ur.d k!.1l~ 11rver tiunden ist i besagtes Sensorium 
- in ~i esem Fall : f~r d'.e Empf indungen ei nes Kindes - oft scho~ weitgehend verloren hat. 
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Schon 1881 hat der OGH den geschlechtlichen Mißbrauch 

nach §128 StG als "die widerrechtliche Benützung des Kör-

pers einer Person zur Vornahme von Akten des Ge-

schlechtstriebes" 101 bezeichnet: er hat also ein sexuelles 

Motiv des Täters/der Täterin für das damalige Tatbild-

merk.mal des "geschlechtlichen Mißbrauchs" als begriffswe­

sent 1 ich angesehen. - ME zurecht. denn das vor schädl i­

chen Einflüssen auf seine psychisch- und körper l ich-sexu­

elle Entwicklung zu schützende Kind, wird nur dann wegen 

einer in einem weiten Sinn gemeinten sexuellen Handlung 

an oder mit ihm Schaden leiden. wenn der Täter/ die Tä­

terin diese Handlung aus egoistischen, sexuellen Motiven 

vornim.'Tit . 106 So ist es mE ein gravierender Unterschied. ob 

ein Kind von seinem Elternteil zB umarmt und geküßt wird, 

um ihm Zärtlichkeit widerfahren zu lassen, oder um ihm 

Zärt 1 i chke i t abzuver 1 angen. So 1 ehe Hand 1 ungen werden 

heute jedoch nicht - inkriminiert in zunehmendem 

Maße (wie es scheint ) sogar nicht einmal mehr außerrecht­

lich. dh sozialmoralisch . Gerade das führte aber und 

führt mE weiterhin dazu. daß der "sozial integrierte und 

kul turverbundene Durchschnittsmensch" - wie ihn der OGH 

zur "objektiven" Beurteilung einer (eventuell unzüchti ­

gen) Handlung als sozialin- oder eben sozialadäquat 

heranziehen will 1
" - den Werten einer ( im positiven Sinn 

zu verstehenden) freien, selbstbestimmten Sexualität des 

Individuums gegenüber immer mehr abgestumpft wurde bzw 

wird. 

Was nun de lege lata und nach ständiger Rsp das Tat­

bild des ersten Deliktsfalles des S207 Abs 1 erfüllt bzw 

nicht erfüllt. dazu gibt es eine Fülle von - sich mE 

teilweise widersprechenden - Entscheidungen: 

107 So !n =~~·i nirJt verflft~r:: ::c~te:: ~ v 17/) L 1881 ~ Z 1(1.68·? u v 19 . (ib . 18~4. 2 447~: ziti ert 
::Ei Alta·ann - J~·c ob~ ;: aQ. 336. 

108 A:.1ch H. und F\ S:il~ =ri aaü ~ 57~ g~h~n Cav~:1 aus. da fr d~nr: sexuell e!'" ~iß brauch vorliegt, 
~wenr ein Erw2chs~rer ei ~ K:nd da:~ be nut zt ~ sei ne Bedürfni sse z~ befri edigen. ~ 

109 Val G1 e bereits zi t i~rte E de~ ü&H in SSt 49 /25 . 
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Der OGH stellte in RZ 1972/10 fest, daß dennoch 

Strafbarkeit 

mittelbaren 

des Opfers 

vorliege, auch wenn "es nicht zu einer un­

Berührung der Hand des Täters mit der Haut 

[kommt], aber die unmittelbare Hautberührung 

nur durch eine dünne Kleidungsschichte des Opfers in der 

erogenen Zone vermieden [wird]", außerdem sei für die 

frage. "ob es sich bei einem (nicht bloß flüchtigen, se­

xualbezogenen) Betasten eines unmündigen Mädchens im 

Brustbereich iSd §207 Abs 1 StGB um Unzucht handel [el, 

letztlich nicht das Entwicklungsstadium der Brüste des 

Tatopfers ausschlaggebend. sondern vielmehr dessen Ge­

schlechtsreife im allgemeinen, also die Frage . ob sich 

das Mädchen zumindest schon in der Pubertätsphase bef in­

det "1 10. Es können also "die Brüste eines Mädchens auch 

primär Objekt eines sexuellen Mißbrauchs sein . dies vor 

allem dann, wenn das Opfer. wie dies bei einem 13jährigen 

Mädchen schon zutreffen kann. bereits eine solche Stufe 

der körperlichen Reife erreicht hatc 1111
• daß die Zurech­

nung der Brüste zur Geschlechtssphäre auch physiologisch 

begründet erscheint". Nach einer älteren. noch den §128 

StG betreffenden E des OGH 12 mißbraucht der Täter sein 

Opfer hingegen nicht zur Unzucht. "wenn [er) das noch 

nicht 14 Jahre alte Mädchen küßt und beim Küssen an sich 

drückt". Kann die bereits entwickelte Brust eines (zB 

13jährigen) Mädchens. welche ja bereits "primär Objekt 

eines sexuellen Mißbrauchs sein" kann113
• nicht auch durch 

ein "An-sich-Drücken" mit dem Körper des Täters in "eine 

- nicht b 1 oß f 1 licht ige und sexua 1 s i nnbezogene Berüh­

rung gebracht werden" 114
• zumal es auch nicht einmal 

"erheblich [ ist l. ob die miteinander in Kontakt gebrach­

ten Körperteile des Tä ters und des Opfers bekleidet waren 

111 Steht di:~:: Judi ~: 2tur :!irht :!!: kr~==e~ Widerspruch zu oer ~-:~~ino~~ vc, r"i ~e; S'tRk°c.JJ1 i :i de~ 
EBVF: !9?: laa!L 34~ 1 i Sp :i vert retene r: Meinung, ei ne Schädigung des -Ocfe:s. sei nach E1~:ri tt ~er 
5esc h1 echtsreife ~yp is:herwei se aus:us:hli eßer ~! 

113 Vgl die bereit5 ziti~~te E ri~~ OGH in EvBI 19761205s 

11
"' Ebd. 
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oder nicht" 11s? - ME ist diese Frage zu bejahen ! - "Das 

Betrachten und Fotografieren eines vom Täter zum Entblö­

ßen des Unterkörpers, zum Auseinanderspreizen der Beine 

und zur Einnahme verschiedener sexual bezogener Posi tio­

nen, also zu einem gezielten Körpereinsatz zur Hervorhe­

bung des Geschlechtlichen, veranlaßten 9-jährigen Mäd­

chens in den betreffenden Stellungen enthält vor al lern 

unter Bedachtnahme auf den unmi ßverständ 1 i chen Schutz­

zweck der hier auszulegenden Strafbestimmungen - (auch) 

die nicht durch vorzeitige Erlebnisse gestörte normale 

sittliche Entwicklung Unmündiger wegen der dieser Alters­

stufe noch anhaftenden psychischen Unreife zu schützen -

einen das Zusammenleben von Menschen in der (gleichwohl 

pluralistischen ) Gesellschaft des mitteleuropäischen Kul ­

turkreises derart grob beeinträchtigenden Störwert , daß 

diese Tathandlungen (ohne Rücksicht auf die konkrete kör­

perliche oder geistige Sexualreife des Kindes) eine die 

Bedeutung mancher unmittelbarer Körperkontakte (wie etwa 

das Betasten der Geschlechtsteile Uber der Kleidung) so­

gar übertreffende aktive unzüchtige Beziehung zwischen 

Täter und Opfer herstellen und deshalb als Mißbrauch zur 

Unzucht iS des jeweils ersten Deliktsfalles der §207 Abs 

1. §212 Abs 1 StGB zu beurteilen sind. "116 Zu diesem - we­

nigstens im Ergebnis mE - bemerkenswerten Erkenntnis des 

OGH offenbar in Widerspruch stehend ist die von Mayerho­

fer - Rieder 11 zitierte E des OGH 10
, nach der die Tat­

handlung, einem Mädchen die über- und Unterhose auszuzie­

hen und es aufzufordern, ihm den Geschlechtsteil zu zei­

gen, um sich dadurch geschlechtlich zu erregen, "einer 

aktiven unzüchtigen Beziehung zwischen Täter und Opfer 

nicht gleichwertig" sei. - Auch ein "charakterlich und 

sittlich verworfenes Mädchen , das in geschlechtlicher Be­

ziehung berei ts aufgeklärt gewesen ist und daher durch 

11 s )!~~ ~i~: :Jd 1.1 n,j vr::. !'Jr.y~:,·f-:~f~.-· - Pied=t, aaD, §2(!7 E 7. unte '.· ~inwei:- at:f :ahi~ 12 iche -Jud 
fe5~ge~te!1~ ~Jrde . 
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die Handlungen des Täters keinen seelischen oder körper-

1 ichen Nachtei 1 erleiden konnte" 11
~. kann Tatobjekt nach 

dem ersten De 1 iktsf a 11 des §207 Abs 1 sei n120
• 

b. Der zweite Deliktsfall: " zu einer unzüchtigen 
Handlung mit einer anderen Person verleitet . . . " 

Für die Tathandlung nach dem zweiten Deliktsfall des 

·§207 Abs 1 gilt im wesentlichen (insb hinsichtlich der 

unzüchtigen Handlung) das zum ersten Deliktsfall Gesagte. 

Der Täter/ die Täterin verleitet das Opfer zu einer Un­

zuchtshandlung mit einem anderen. Jemand verleitet. wenn 

er "dafür ursächlich wird. daß der andere etwas Bestimm­

tes tut oder nicht tut bzw duldet. Daß die unmündige Per­

son von sich aus geneigt war, die unzüchtigen Handlungen 

zu verüben oder zu dulden. schließt Verleitung nicht 

aus. "121 Es ist unerheblich. ob das Opfer zu aktiver oder 

passiver Teilnahme an der Unzuchtshandlung verleitet 

wird. ebenso. ob der Täter/die Täterin bei der Vornahme 

der unzüchtigen Handlung mit dem Dritten anwesend ist 

oder nicht. 122 Der Dritte muß weder um die Verleitung des 

Opfers durch den Täter noch um das Alter des Opfers wis­

sen. 12:1 

118 SSt 56/7'. . 

11 ~ Si: - mE ist ~iese A~nah~e ~icht ~erec hti gt ~ 
120 So ;~2verhrf~r - .Ri ~der ~ a20~ §21)! E !7~ ~i t Hinweis auf SSt 19!: ~5 so\\! 1e d!e E ,jes ü5H 5 

Os i8; /5t v 23.(14. 105t, 

122 Eb:L R: 9. 

123 So Pal iin~ aaO ~ §207 Rz 8, 



36 

c. Der dritte DelH:tsfall: " ... um sich oder einen 
Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedi­
gen . dazu verleitet, eine unzüchtige Handlung an sich 
selbst vorzunehmen ... " 

Auch hier wird das Opfer "verleitet " 1 2
~ . und zwar 

dazu , eine unzüchtige Handlung an sich selbst vorzuneh­

men. Dazu ist kein örtliches Nahverhältnis zwischen Täter 

und Opfer notwendig 125
; es genügt etwa die te l efonische 

Aufforderung an das Opfer, es möge unzüchtige Handlungen 

an sich vornehmen 120
• Es ist auch nicht erforderlich , daß 

die Erregung bzw Befriedigung des Täters erst aufgrund 

der unzüchtigen Handlung des/der Unmündigen eintritt. 127 

Ob das Opfer den v om Täter/von der Täterin bezweckten se­

xuellen Bezug seiner Handlung erfaßt, ist ebenfalls nicht 

von Be 1 ang . 128 

4. Der Vorsatz 

Der Vorsatz muß sich auch hier ( in al l en drei De-

1 iktsfäl len des § 207) auf alle Tatbildmerkmale beziehen, 

somit de lege lata insb auf das Alter des Opfers. sowie 

auf die Sexualbezogenheit der Handlung. 129 Anders a l s S128 

StG setzen die ersten beiden Deliktsfälle keine auf Be­

friedigung der Lüste gerichtete Absicht des Täters / der 

Täterin voraus. Nicht s o hingegen der dritte De l iktsfall , 

für welchen die auf geschlechtliche Erregung oder ~efrie­

digung gerichtete . gesteigerte Vorsatzfo rm der Absicht 

(§5 Abs 2) erforderlich ist (arq "um [ . .. ] zu erregen 
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oder zu befriedigen"; Hervorhebung von mir); nur diesbe­

zUgl ich reicht also bedingter Vorsatz hier nicht hin. 1
H 

5. Der Versuch 

Der Mißbrauch zur Unzucht ist vollendet. wenn es zur 

Begehung oder Duldung der Unzuchtshandlung gekommen ist; 

ebenso auch beim zweiten und dritten Deliktsfall. Dort 

reicht also das Verleiten nicht hin. 131 Ist es nicht so 

weit gekommen, liegt Versuch (§15 Abs 2) vor. "Strafbarer 

Versuch erfordert. daß die auf den strafgesetzwidrigen 

Erfolg gerichtete Absicht des Täters in seinem äußeren 

Verhalten bereits eine klar erkennbare Darstellung gefun­

den hat, daß weiter - objektiv gesehen - das betreffende 

Verha 1 ten den Beginn der Ausführung des De 1 iktes bildet 

oder zumindest im unmittelbaren Vorfeld des Tatbestandes 

liegt, und daß schließlich in subjektiver Beziehung das 

verbrecherische Vorhaben bereits in ein Stadium getreten 

ist. aus dem s~chlich gesehen anzunehmen ist, daß der Tä­

ter die entscheidende Hemmstufe vor der Tatbegehung schon 

überwunden hat. "132 So wurde vom OGH zB in folgenden Fäl­

len Versuch nach S§15. 207 Abs 1 bejaht: der Täter for­

dert unmündige Knaben in einer auf Unzucht gerichteten 

Absicht mit dem Versprechen eines Geldbetrags auf. mit 

ihm in ein nur 30 bis 50 Meter entferntes Gebüsch zu ge­

hen, die Knaben lehnen aber ab1n; er lockt ein vierjähri­

ges Kind zum Haustor. wo er es am Geschlechtsteil abgrei­

fen wi l 113~; oder der Täter verspricht einer Unmündigen 

100 S, verfolgt sie und gebraucht dabei auf sexuelle Wün­

sche hinweisende Gesten, um an ihr in unmittelbarer Folge 

unzüchtige Handlungen vornehmen zu können135
; weiters ist 

132 s~ die Definit:o~ des OfH ~1 55t 46/ 24. 

135 sst 46Ji37 . 
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versuch anzunehmen, wenn ein hiezu nicht bereites und 

auch nicht zu überredendes Opfer zu Unzuchtsakten auf-

t · dl3& geforder wir . 

6. Die Strafdrohung 

Das Grunddelikt des §'207 Abs 1 ist mit Freiheits­

strafe von sechs Monaten bis zu 5 Jahren bedroht. §207 

Abs 2 sieht auch hier bei qualifizierter Tatbegehung er­

höhte Strafausmaße vor. So droht dem Täter/der Täterin 

Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, wenn er/sie 

eine schwere Körperverletzung (§'84 Abs 1) bzw Freiheits­

strafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, wenn er/ sied~~ 

Tod des Opfers wenigstens fahrlässig (§7 Abs 2 ) herbeige­

führt hat . 137 

III. Die Konkur~enz der einzelnen Tatbestä n de 
untereina~der ~nd mit a n deren 

A. Die Konkurrenz zwischen S206 und S207 

Ein eintätiges Zusammentreffen der §§206 und 207 ist 

im Regelfall nicht möglich, da der Vorbereitung des Bei­

schlafes (§206) dienenden Handlungen , die an sich dem 

Tatbi 1 d des § 207 Abs 1 entsprechen können, selbständige 

Bedeutung nicht beizumessen ist, wenn sie und die Bei-

schlafshandlung in einhei t 1 ichem Tatkonnex stehen138
; 

ebendasselbe gilt für dem Beischlaf unmittelbar nachfol­

gende. mit ihm in Konnex stehende Unzuchtshand 1 ungen139
, 

da diese und die Beischlafshandlung regelmäßig nicht nur 

von der objektiven, sondern auch von der subjektiven Tat ­

seite her eine Einheit bleiben, zumal der auf den ge­

schlechtlichen Mißbrauch der unmündigen Person 

1 3 6 NR sp 1989!20, 
137 Vgl d3ZU auc~ di ~ A~sführunger üb~r di; Strafdrchun; b~:~ §206~ I!,A.7a 
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schlechthin gerichtete Täterwi l le den gesamten Gescheh­

nisablauf als Ganzes umfaßt. 14° Fehlt es hingegen an dem 

einheitlichen Tatkonnex, dann kommt Realkonkurrenz in Be­

tracht141 ; wenn also zB die Beischlafshandlung und die 

weitere Vnzuchtshandlung auf getrennten Willensentschlüs­

sen des Täters/der Täterin beruhen142 oder zwischen Bei­

schlafshandlung und Unzuchtshandlung nach §207 Abs 1 eine 

zeitliche Einheit nicht mehr gegeben ist. 143 

B. Die Konkurrenz zwischen S206 bzw S207 und S201 bzw 
S202 

Nachdem sowohl die frühere L1 44 als auch Rsp1"s davon 

ausgingen, daß die Tatbestände der §§201 bzw 203' 4;, nicht 

mit jenen der §§206 bzw 207 eintätig zusammentreffen kön-­

nen'"7. da die beider. 1 etzteren Bestimmungen den beiden 

ersten gegenüber die jeweils spezielleren seien, kommt 

nach neuerer Jud eine Idealkonkurrenz der genannten Be­

stimmungen sehr wohl in Frage. da " in den Fällen, wo die 

Unzucht nicht nur unter Ausnützung der Minderjährigkeit 

des Opfers beg~ngen wurde, sondern darüberhinaus der Wi­

derstand durch Drohung überwunden oder gar durch Gewalt 

gebrochen wurde , der Täter nach allen demnach idealkon­

kurrierenden Tatbeständen schuldig zu sprechen [ist), um 

den Unrechtsgehalt dieser Taten in seinem ganzen krimi-

i:sq öJZ-LSK 19771 269. 

142 Ss aucr: ~er OSH in E 12 Os 1!8/73 v i)4~12. l973~ wo Cer T~te~ nac h erfo lglos u::terncmmenem 
Beischlaf das Dp~er z~ masturbatcri sc hen Handlungen v~railaßt e. 

143 Sc ha~ der OfH in E 9 Os 71/84 v 12. 06.~984 den vom Tät?r ~ach dem Beiscnla~ unterncm~enen 
Handverkeh~- de: §2(17 sub:ur::~rt, de: i!:z;;is::h~:1 eir: a:iderer Beschuldigter am Opfer der B~:s~hlaf 
vcll z~::?en hatte . 

handelt'. 

1 °' 7 Di e q~alifiz!e:e:1~er: Tätmittel de:- Setia lt oder Drohl!:1g wurde:: dieser M~ir.ung z:..!~Dlr:e le­
ti glich b~i der Str2fzuressung al~ erschwerende Umstände gewerteti 
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nel ien Spektrum zu erfassen. 11148 Begründet wird dies - mE 

zurecht - mit den verschiedenen Rechtsgütern. die durch 

die genannten Bestimmungen geschi.itzt werden sollen. 149 

Während nämlich die SS 201 bis 204 (alt!) das Recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung schützen, sollen die SS206f Un­

mündige vor Beeinträchtigungen ihrer gesunden physischen 

und psychischen (bzw sexuellen) Entwicklung bewahren. 150 

Dieser Meinung hat sich nunmehr auch die L151 angeschlos­

sen. Nun betreffen aber die angeführten E durchwegs die 

Bestimmungen nach dem StGB vor der Strafrechtsnovelle 

1989. durch welche die §§201 bis 204 grundlegend umge­

staltet wurden. ME muß jedoch das eben Gesagte auch für 

die neuen Tatbestände der §§201f gelten. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob nach neuer 

Rechtslage jemand . der eine/n Unmündige/n zu einer Un­

zuchtshandl ung mißbraucht, we 1 ehe objektiv gesehen eine 

"dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung" 

(S201 Abs 1) darstellt, und der dabei auch noch zB Gewalt 

gebraucht. nun nach den §§201 Abs 1 bzw 2 und 207 oder 

den SS202 Abs 1 und 207 zu bestrafen ist. was rücksicht­

lich der verschiedenen Strafdrohungen von entscheidender 

Relevanz ist. Wie schon oben152 angeführt wurde, ist nicht 

einsichtig. warum das vom JA zur Einfügung des Passus 

"einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen 

Handlung" in §201 herangezogene Argument153 nicht auch 

Geltung erlangen sollte, wenn das Opfer unmündig ist. So­

mit wird hier dafür plädiert. in einem sogearteten Fal 1 

i:s 3 N2~!ich daB ~i: Ar! de~ U::te~~=~eid~r:g zwischer. Beischlaf t!'.1d a:rder~n Unz~chtsha ndlungen 
b~i 1er v~~g;sa!~ig~ ng thä~~1g wE:er der Intensit ät der se xae!ie~ Inanspruchnahme de~ Opfers und 
CE~ SchHs~; des Eingr~f~s in die se~uell~ Selbstbesti~mung nech cem Aus~aB d~r Demüt~gung und Er­
~1edrigil~; des Jp~ers v~:l gere:~t ri:,: ' , und daß desha!b For~en des vagina len, oralen und anaien 
Verkehrs dem Beischl2f gleichzusetzen seien. Vg! 927 BeilNR XVI! 6P , 3 P 7. 
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den Täter/die Täterin nach den SS201 Abs 1 bzw 2 und 207 

f 1:1• zu bestra en. 

c. Die Konkurrenz mit anderen Tatbeständen 

1. Mit Delikten cregen Leib und Leben 

Der OGJ-/'55 ste 11 te fest, daß im Zuge eines sexuellen 

Mißbrauchs zugefügte, leichte Körperverletzungen nicht 

gesondert nach S83 zuzurechnen seien . Auf schwere Körper­

verletzungen ic::-+ im jewei 1 igen Abs 2 der SS206f Bedacht 

genommen156
• 

"Bei eintatigem Zusammentreffen von vollendetem oder 

versuchtem Mord mit den Verbrechen des Zwanges zur Un­

zucht nach §203 StGB [alt} und der Unzucht mit Unmünd igen 

nach §207 StGB ist bei eintritt des Todes oder einer 

schweren Verletzung des Opfers dem Täter nicht auch die 

Qualifikation nach den jeweils zweiten Absätzen der SS203 

(alt) und 207 St GB anzulasten. "157 

2. Mit anderen Sittlichkeitsdelikten 

Die Tathandlung nach §'206 kann mit jener nach S211 

(Blutschande) eintätig zusammentreffen. 1 :se Ebenso die 

Tathandlung nach S206 mit jener nach S212 Abs 1 1. Fall 

(Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses) . 1
:1

9 
- Gleichge­

schlechtliche Unzucht mit Unmündigen ist jedoch nur dem 

§207 zu unterstellen (nicht auch dem S209 - Gleichge­

sch 1 echt 1 i ehe Unzucht rni t Personen unter achtzehn J ah-

154 ~et iger ko~pl~z ie~t ~är ~ d~2 S;~~~zes!3~e1 ~itte rn! r auch der §206 je~en Pass~s ei ngefügt t 
Vgl ote~ !~ .F„2~ 

l~S bJ!-LS~ !979 /! ~0~ 

157 05.4 in sst 54/~4. 
158 ü5fi in SSt ~? /! ~. 
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ren ) . und zwar auch dann , wenn der Täter das neunzehnte 

Lebensjahr bereits vollendet hat. 100 
- Weiters kann §206 

mit den §§213 (Kuppelei), 214 (Entgeltliche .Förderung 

fremder Unzucht bzw 218 (öffentliche unzüchtige Handlun­

gen ) , sowie §207 (Abs 1 2. Del i ktsfall mit §213) bzw mit 

S218 eintätig zusammentreffen. 101 
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Das schier unlösbar scheinende Dilemma , in das ich 

mich immer weiter hineingetrieben sah, je mehr ich mich 

mit dem Thema: sexueller Mißbrauch von Kindern auseinan­

dersetzte, möchte ich folgendermaßen beschreiben: 

Auf der einen Seite gewann ich den Eindruck , daß die 

derzeit zur Verfügung stehenden Strafnormen ni cht ge­

eignet sind, des Problems in seiner ganzen gravierenden 

Tragweite Herr zu werden. da zum einen die starre Alters­

grenze von 14 Jahren mE den Erfordernissen des eigent li­

chen Schutzzwecks der Normen nicht gerecht werden kann , 

und zum anderen die in L und Rsp - doch wohl nicht nur 

dort. sondern auch in der breiten Bevölkerung! - vorherr­

schende Auffassung von der Natur des sexuellen Mißbrauchs 

viel zu eingeschränkt ist, als daß sie ermöglichen 

könnte, wirksame, Sanktionen zu setzen. - Dem steht ande­

rerseits die Erkenntnis gegenüber. da ß es mit eben dieser 

engen Auffassung von sexuellem Mißbrauch nicht vereinbar 

scheint, de lege ferenda eine extensiv e , für das Leiden 

des Opfers sensiblere Definition dieses Begriffes zu ver­

langen. Die Entsprechung dieses Postulats hatte überdies 

zur Folge, daß Handlungen (von Erwachsenen Kindern gegen­

über) inkriminiert würden, die heutzutage i n unserer Ge­

sellschaft gang und gäbe sind. deren (vor allem: ) straf­

rechtliche Ahndung wahrscheinlich in breiten Schichten 

der Bevölkerung auf Unverständnis, Ablehnung, ja viel­

leicht s ogar Empörung stoßen würde; und dies möglicher­

weise gar in überwiege ndem Maße. 

lf Trotzdem ist es mE unausweichlich notwendig , daß wir 

uns nicht nur Uberlegen, wie wir diese s gesellschaftlich 

s o gewichtige Problem in den Griff bekommen , wie wir un­

sere Kinder vor Eingriffen in deren Integrität effizien­

ter schlitzen können ; nein . auch wirkliche Veränderungen 

tun not! Dies wird einem jeden klar sein. wenn er sich 
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die Fakten vor Augen hält: In Österreich gelangen jähr­

lich etwa 500 Fäl l e von sexuellem Mißbrauch an Kindern 

zur Anzeige , dies stellt jedoch lediglich die sprichwört­

liche Spitze des Eisberges dar ; die Dunkelziffer wird 

näml i eh auf über zehntausend geschätzt! 162 Was dies ange­

s i chts des o ft sich einstellenden, schon erwähnten Wie­

derho 1 ungszwanges bedeuter1 kann , mag sieh jeder se 1 bst 

ausmalen. Der erste Schritt in eine diesbezüglich bessere 

Zukunft könnte - wie bereits eingangs erwähnt - die Be­

wußtseinsveränderung bzw -schaffung sei n. Es ist deshalb 

notwendig . daß in unser aller Bewußtsein das Wissen um 

die Problematik , dh das Erkennen derselben mit al l ihren 

schwerwiegenden Folgen für das Opfer1 63
, dessen Angehö­

rige. den Täter/ die Täterin und nicht z u letzt die Gesell­

schaft überhaupt einkehrt , und somit erst einma l die Vor­

aussetzung für breitangelegte Gegenaktionen gesch~ffen 

wird. 

Als Para llel e kann hier der langjährige in der ö f ­

fentlichke it (und vielleicht auch in so mancher privaten 

Runde ) geführte Meinungsstreit um d i e Frage ange f ührt 

werden . ob es denn in der Ehe eine Nötigung zur Unzucht 

geben könne. Lange Zeit war man davon ausgegange n , daß s o 

etwas in der Ehe - man könnte fast sagen: - begriffl i ch 

ausgeschlossen sei. Noch 1978 entschied der OGH eindeutig 

in diese Richtung ! 1
"" Wer hätte damals zu hoffen gewagt, 

daß es bere i ts gut zehn Jahre später einen S2 03 

(Vergewaltigung bzw geschlechtliche Nötigung in der Ehe 

oder Lebensgemeinschaft ) 

genteil konstituiert ? 

A' 

' 

geben würde, der genau das Ge­

(Dh, eigentlich bezweifle ich 

~!g;;;= ;·I :t :~~u :~;:+~~!r ;~:~;~::~: ~ ~~~ r;i/tbr·.~~~~.j:;et:: ~:: ~~::~~ 1 we:~0:\~~~e;;;;i;;;;r :~!~:~,~: 
~~~t~:;:u:i ~~;~ e F~~~d;;;;;:7~~~;; • l~~:;~;d:~1~~:te~::~:t;;;ht~ndtr~:o:=it't}.e ~~e:c'.:~:u1%e8:) z·~ 31:~:~·fe~. 

-------- -164 Vgl :? ~ ~~ :b~:~~ di~tu~ in SSt 4q/25! ~sexuelle Handlu~gen u~ter Ehegatten erfüllen ~1~ht 
d2:. ::.: :·af ~·e:!",! 2!:~ier. U~: zJc:htsbe~ri ff . E;: Eheq atte!1 i~-t nich~ die· Sitt!i!:hkeit . s!:,nderr d2s Re[ht 
aui ~' eii,,illigi'.=:it d~~ ~a,Elel ,:s geschüt:t; s Recht sg~t; bei Zwang oder Nötigung koeui:t daher §!(15 
StG~ [Nf~:gung] :ur Anwe~dung~ ! 
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nicht, daß damals jemand gehofft und gekämpft hat, denn 

sonst gäbe es besagten Paragraphen viel leicht bis heute 

nicht) - So kann dieser offensichtlich vollzogene Gesin­

nungswandel doch als quasi "avantgardistische Ermutigung" 

dafür gelten. daß sich auch bezüglich der hier erörterten 

Art der Sittlichkeitsverbrechen etwas ändern wird. 

Es stellt sich jedoch die Frage. ob der Versuch, dem 

sexuellen Kind~smißbrauch von der strafrechtlichen Seite 

her entgegenzutreten, überhaupt tauglich sein kann; oder, 

ob er es für sich alleine . sein kann. Denn bei all dem Un­

willen , den man einem Täter/einer Täterin gegenüber erst 

einmal empfinden mag. darf doch nicht außer Acht gelassen 

werden. daß er/sie in den meisten Fä ll en se lbst einmal 

das Opfer einer solchen Tat gewesen ist und - höchstwahr­

scheinlich deshalb, wei 1 ihm/ihr zu der Zeit nicht der 

notwendige Beistand geleistet wurde. das Erlebnis zu ver­

arbeiten, zu verkraften - lediglich ein weiteres Mal zum 

Opfer wurde ; diesmal allerdings Opfer des Wiederholungs­

zwangs. Ein Opfer- Sein , das es heimtücki scher- und fata­

lerweise in si ch birgt, gleichzeitig auch zum Täter/zur 

Täterin zu werden - oft ohne daß man/ frau sieh des Un­

rechts seines Handelns überhaupt richtig bewußt wird . 

. versucht man also - wohlgemerkt: ohne die Schmach zu ver­

gessen. welche das Opfer der Tat erleiden muß ! - dennoch 

auch für den Täter/die Täterin etwas Empathie aufzubrin­

gen. muß man zum Schluß kommen. daß damit, ihn/ sie bloß 

einzusperren. eigentlich niemand gedient ist: dem Opfer 

nicht. denn was dieses braucht ist in erster Linie Ver­

ständnis für seine Situation. seine reaktiven Gefühle 

nach der Tat; und dem Täter/der Täterin nicht , weil eine 

psychische Störung. welche doch nur Ursache für ein sol­

ches Verhalten Kindern (!!) gegenüber sein kann, nicht 

durch einen Gefängnisaufenthalt geheilt werden kann. 

Vielmehr ist es nicht nur das Opfer, sondern auch der Tä­

ter/die Täterin. welche / r therapeutische Betreuung nötig 

hat . 
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Mir scheint es sehr notwendig, auf breiter gesetzli­

cher Basis die Voraussetzungen zu schaffen. daß in einem 

solchen Fall des sexuellen Kindesmißbrauchs der Täter/ 

die Täterin dazu verhalten werden kann . sich einer thera­

peutischen Behandlung zu unterziehen. freilich stellt 

sich dabei wieder das Problem. daß eine Therapie meist 

nur dann Aussicht auf Erfolg versprechen kann. wenn der 
• 1 

Patient /d ie Patientin auch in sie einwi 11 igt. '".:... Darauf 

sowie auf f o lgendes Problem hat Szabö-Alapy"" hingewie­

sen: Nach ihrer langjährigen Erfahrung als Psychiaterin 

und Psychotherapeutin komme es oft ~or. daß Täter/ innen 

aus der Haft entlassen werden, sich grundsätzlich auch 

für therapiefähig und - willig erweisen. die Realisierung 

aber mangels der notwendigen finanziellen Mittel von 

vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Auch hier muß 

also ein legistischer Weg gefunden werden . die Mittel flir 

einen Zweck aufzubringen, der letztendlich nicht nur 

dem/der Betroffenen . sondern - vor all em auf lange Sicht 

- auch der Gesellschaft zugute kommt. Denn ein geheilter 

Täter/eine geheilte Täterin bedeutet, daß eine Kette des 

potentiell tradiere nden Wiederholungszwangs unterbrochen 

ist. 

Ich denke hier an eine Änderung der Sozia 1 vers i che­

rungsgesetze bzw an die Aufnahme von die Leistung der 

Therapiekosten für solche Fälle betreffenden Bestimmun­

gen. Hiebei sei die Bemerkung erlaubt. daß es mE ohnehin 

einen Anachronismus darstel 1 t, daß für Psychotherapien 

von den Sozialversicherungsträgern kaum etwas zu bekommen 

ist. Dies scheint mir auch ein Indiz dafür zu sein. wie 

wenig anerkannt immer noch die Tatsache ist, daß es zwi-
. . 

sehen "irrenhausreif" und "psychisch normal " noch wenig-

stens eine Zwischenstufe gibt. Dh. daß ein Me nsch. obwohl 
1 

er ansonsten durchaus "gese l lschaft lieh funkt ionsfahig " 

16
~ E~ k5~~t ~ d~:~ etw2 ~~;~::l~~h ver2n ke~t we~den. daß ~~eh ei ~ T~ter!eine Täteri~ a!t2rn2-

tiv - e~tw~t~ r ftr ~iE Verbüß~~c Qer Freih~~tsst~2fe oder 2ine Th~raoiE - e~tscre ide~ kan E. 
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ist (arbeitet und konsumiert), psychische Probleme haben 

kann, die für ihn Zwänge und Ängste bedeuten oder gar 

körperliche Beschwerden hervorrufen können, ihn eben 

krank machen . bzw ihn zB zum Sexualtäter werden lassen. 

Erst wenn dieses Faktum unbefangen in unser Bewußt­

sein gelangt sein wird. und wir bereit sein werden, ei­

nerseits Täter/innen nicht mehr nur als solche, sondern 

auch als Opfer (nämlich von gesellschaftlichen Abläufen, 

die sich seit Generationen fortsetzen) anzuerkennen und 

andererseits mehr Empathie für die kindliche Sexualität 

bzw für das. was auf letztere schädlichen Einfluß nehmen 

kann. entwickeln. werden wir auch fähig sein, quasi mit 

einem Streich Ursachen und Folgen des sexuellen Miß­

brauchs von Kindern zu beseitigen. 




